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Amtliche 
Bekanntmachungen

Verwaltungsgemeinschaft Dormitz

Aus den öffentlichen Sitzungen  
der Gemeinderäte
Die Ergebnisse aus den letzten Gemeinderatssitzungen finden 
Sie nach einer Sitzung unter den Beiträgen Ihrer Gemeinde.
Ausführlichere Niederschriften zu den Gemeinderatssitzungen 
werden immer erst nach der Genehmigung durch den 

Gemeinderat auf der Homepage Ihrer 
Gemeinde oder in jedem Fall im 
Ratsinformationssystem der Verwaltungs-
gemeinschaft unter www.vgdormitz.de/ratsinfo 
veröffentlicht. Auch über den QR-Code kommen 
Sie direkt zum Ratsinformationssystem.

Steuer- und Gebührentermin
Am 15. November sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer 
sowie der 4. Abschlag der Verbrauchsgebühren für Wasser und 
Kanal fällig. Die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft bittet, bei 
erteiltem Mandat, um ausreichende Deckung des Bankkontos. 
Bürger*innen, die ihre Zahlungen bar leisten oder überweisen 
möchten, werden gebeten, die Zahlung rechtzeitig zu entrichten.

Gemeinde Dormitz

Ein Tag mit unseren GlücksKindern – 
mittendrin statt nur dabei
Unsere Beschäftigten in den Kinderbetreuungseinrichtungen 
leisten tagtäglich Großartiges. Mit viel Herz, Geduld und 
Engagement sorgen sie dafür, dass unsere Kleinsten nicht nur 
liebevoll betreut werden, sondern auch wichtige Grundlagen 
fürs Leben mitbekommen.

Beim diesjährigen 
Konzeptionstag haben wir 
intensiv über die vielseitigen 
Aufgaben und täglichen 
Anforderungen in der Kinder-
betreuung gesprochen. Dabei 
fiel ein Satz, der mich 
besonders nachdenklich 
gemacht hat: „Herr Bezold, Sie 
müssten mal einen Tag bei uns 
mitarbeiten - dann wissen Sie, 
wovon wir sprechen.“
Gesagt - getan! Spontan habe 
ich mich bereit erklärt, einen 
Vormittag in einer unserer Ein-
richtungen zu hospitieren. Mich 
erwarteten viele spannende 

Eindrücke, bewegende Momente und abwechslungsreiche 
Aufgaben, die zeigen, mit wie viel Verantwortung, Kreativität 
und Einfühlungsvermögen unsere Teams jeden Tag arbeiten. 
Dazu kamen viele herzliche Begegnungen mit den Kindern - 
und natürlich ein großartiges Kita-Team, das mit Leidenschaft 
und Freude bei der Sache ist.
Ein großes Dankeschön an alle, die diesen Tag ermöglicht 
haben - und vor allem an unsere GlücksKinder-Teams, die tag-
täglich dafür sorgen, dass unsere Kinder in einer liebevollen, 
sicheren und inspirierenden Umgebung aufwachsen dürfen.
Ihr / Euer
Holger Bezold

Kino-Tag  
in der Mehrzweckhalle Dormitz

�6�H�Q�L�R�U�H�Q�N�L�Q�R���P�.�L�Q�R�I�U�H�X���Q���G�H�´���L�Q���'�R�U�P�L�W�]
Nach der Sommerpause heißt es endlich wieder: Film ab!
Einmal im Monat laden wir Sie herzlich ins Seniorenkino 
„Kinofreu(n)de“ ein.
Genießen Sie unterhaltsame Filme in geselliger Runde – wir 
freuen uns auf schöne Nachmittage mit Ihnen.
Wir starten am Mittwoch, 19. November , (Buß- und Bettag) 
mit dem „Großeltern-Enkel-Kinonachmittag“. Da viele Eltern 
an Buß- und Bettag arbeiten müssen, die Schulkinder aber 
frei haben, wird im Rahmen des Seniorenkinos ein Film für alle 
Generationen gezeigt.
Großeltern können ihre Enkel und deren Freunde mitbringen, 
oder Nachbarn die Kinder von nebenan. Natürlich darf jeder 
auch ohne „Anhang“ kommen.
Beginn ist um 15 Uhr.
Einlass ist ab 14.30 Uhr.
Gezeigt wird ein Film, an dem sicher alle Generationen Freude 
haben!
Die weiteren Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben und 
finden in „Dormitz Mitte- dem kleinen Bürgerhaus“ statt.
Todsicher - der Film
Am Abend zeigen wir für jedermann �P�7�R�G�V�L�F�K�H�U�´ (dodsicher).
Eine Geschichte über Gier und Selbstlüge. Inspiriert durch 
einen Mordfall aus dem Jahr 2007, erzählt der Film “Todsicher 
[dodsicher]“ die Geschichte eines fast perfekten Mords aus 
Franken, welcher fast nie aufgeklärt worden wäre. Nähere 
Informationen und Hintergründe können Sie unter https://www.
todsicher-derfilm.de nachlesen.
Mit dabei ist auch Mario Klaus, der nach der Vorführung Ein-
blicke in die Entstehung des Films gibt und Fragen des 
Publikums beantwortet.
Mario Klaus (Idee, Drehbuch, Produktion & Kamera)
Aufgewachsen im fränkischen Dormitz, entdeckte Mario Klaus 
schon früh seine Leidenschaft für Technik und kreatives 
Schaffen. Im Studiengang Medientechnik fand er die perfekte 
Schnittstelle zwischen technischem Know-how und künst-
lerischem Ausdruck. Seine große Leidenschaft für Film und 
insbesondere Kameraarbeit entdeckt er bei einem Auslands-
semester in San Diego, wo er Erfahrungen bei unterschied-
lichen Filmprojekten sammeln kann.
Während seines Masterstudiums in MultiMediaArt an der Fach-
hochschule Salzburg entstand schließlich die Idee zu seinem 
Film „Todsicher [dodsicher]“. Gemeinsam mit Lorenz Wetscher 
(Regie, Co-Autor) drehte er den Film 2019 in Franken - nun 
auch auf der großen Leinwand in Dormitz am 19. November.
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- Bau- und Wohnungswesen; Beratung und Beschluss-
fassung über Bauanträge
- Bauantrag Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport 
und Geräteschuppen
Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt dem Vorhaben das gemeindliche 
Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und stimmt der 
Genehmigung aller aus den Planunterlagen enthaltenen 
Abweichungen vom Bebauungsplan zu. Die Gemeinde Dormitz 
erklärt als Straßenbehörde die Unbedenklichkeit zur Errichtung 
des Carports im Zuge einer beantragten Befreiung von den 
Festsetzungen der GaStellV des Freistaats Bayern.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0
- Bauantrag auf Errichtung einer Doppelhaushälfte mit Car-
port - DHH1
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und erteilt 
dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen im Sinne des § 
36 BauGB und stimmt einer sanierungsrechtlichen Genehmigung 
aller in den Planunterlagen vorhandenen Abweichungen gemäß 
§ 145 Abs. 1 BauGB bzw. hinsichtlich der Ortsgestaltung in den 
Planunterlagen enthaltenen Abweichungen i.S.d Art 63 BayBO zu 
und erteilt auch diesbezüglich sein Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 5 : 6
Frau Dr. Walcher nimmt wegen persönlicher Beteiligung nicht 
an der Abstimmung teil.
- Bauantrag auf Errichtung einer Doppelhaushälfte mit Car-
port - DHH2
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und 
erteilt dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen im 
Sinne des § 36 BauGB und stimmt einer sanierungsrecht-
lichen Genehmigung aller in den Planunterlagen vorhandenen 
Abweichungen gemäß § 145 Abs. 1 BauGB bzw. hinsicht-
lich der Ortsgestaltung in den Planunterlagen enthaltenen 
Abweichungen i.S.d Art 63 BayBO zu und erteilt auch dies-
bezüglich sein Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 5 : 6
Frau Dr. Walcher nimmt wegen persönlicher Beteiligung nicht 
an der Abstimmung teil.
- Bauantrag auf Errichtung einer Doppelhaushälfte mit Car-
port - DHH3
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und erteilt 
dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen im Sinne des § 
36 BauGB und stimmt einer sanierungsrechtlichen Genehmigung 
aller in den Planunterlagen vorhandenen Abweichungen gemäß 
§ 145 Abs. 1 BauGB bzw. hinsichtlich der Ortsgestaltung in den 
Planunterlagen enthaltenen Abweichungen i.S.d Art 63 BayBO zu 
und erteilt auch diesbezüglich sein Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 5 : 6
Frau Dr. Walcher nimmt wegen persönlicher Beteiligung nicht 
an der Abstimmung teil.
- Bauantrag auf Errichtung einer Doppelhaushälfte mit Car-
port - DHH4
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und 
erteilt dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen im 
Sinne des § 36 BauGB und stimmt einer sanierungsrecht-
lichen Genehmigung aller in den Planunterlagen vorhandenen 
Abweichungen gemäß § 145 Abs. 1 BauGB bzw. hinsicht-
lich der Ortsgestaltung in den Planunterlagen enthaltenen 
Abweichungen i.S.d Art 63 BayBO zu und erteilt auch dies-
bezüglich sein Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis: 5 : 6
Frau Dr. Walcher nimmt wegen persönlicher Beteiligung nicht 
an der Abstimmung teil.
- Abweichung von Entwässerungssatzung für die 
Errichtung eines Wohnhauses
Beschluss:
Der Gemeinderat Dormitz nimmt die Ausführungen zur Kennt-
nis und beschließt im vorliegenden Fall eine Abweichung von § 
9 Abs. 6 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Dormitz zu 
genehmigen.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Seit 2020 ist Mario Klaus Teil der Wiener Produktionsfirma 
„DasRund“, wo er in der Postproduktion an internationalen 
Werbespots und Serienproduktionen mitwirkt.
Beginn ist um 19.30 Uhr.
Einlass ist ab 19 Uhr.
Eintritt frei- Spenden werden gerne entgegengenommen.

Aufruf des Bürgermeisters  
zur Kommunalwahl am 8. März 2026

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Sonntag, 8. März 2026 finden in Bayern die 
Kommunalwahlen statt – ein wichtiger Tag für 
unsere örtliche Gemeinschaft und für unsere 
Demokratie. Unsere Kommunen bilden das 
Fundament unseres demokratischen Gemein-

wesens. Hier vor Ort, wird Demokratie unmittelbar erlebbar: durch 
Menschen, die Verantwortung übernehmen, Entscheidungen 
treffen und das Miteinander gestalten. Ich möchte daher alle 
Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich aktiv einzubringen – sei 
es durch Ihre Stimme bei der Wahl oder durch die Bereitschaft, 
selbst für ein Mandat zu kandidieren. Besonders junge Menschen 
und Frauen möchte ich ansprechen: Bringen Sie Ihre Ideen, 
Ihre Perspektiven und Ihre Energie in die kommunale Arbeit ein. 
Unsere Gemeinde lebt von Vielfalt und Engagement.
Zugleich sehe ich mit Sorge, dass das ehrenamtliche 
Engagement in vielen Bereichen zurückgeht. Das ist eine Ent-
wicklung, die dem gesellschaftlichen Zusammenhalt schadet. 
Wir brauchen Menschen, die sich für das Gemeinwohl ein-
setzen, die bereit sind, ihre Freizeit für das Wohl aller zu 
investieren. Ihnen gilt mein aufrichtiger Dank und Respekt.
Was mich jedoch nachdenklich stimmt, ist der Ton, der gelegent-
lich in der öffentlichen Debatte angeschlagen wird. Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger verdienen Achtung – auch dann, 
wenn sie eine andere Meinung vertreten oder in einer Abstimmung 
eine andere Entscheidung treffen. In einer Demokratie ist es 
selbstverständlich, dass jede und jeder nach bestem Wissen 
und Gewissen entscheidet. Beschimpfungen oder persönliche 
Anfeindungen dürfen keinen Platz in unserem Miteinander haben.
Die Aufgaben und Herausforderungen, die auf unsere 
Gemeinde zukommen, lassen sich nur gemeinsam, sachlich 
und überparteilich bewältigen. Mein Anliegen ist es, dass wir 
miteinander im Gespräch bleiben, Meinungen austauschen 
und respektvoll Lösungen finden – im Sinne unserer Gemeinde 
Dormitz und ihrer Zukunft.
Nutzen Sie daher die Gelegenheit der Kommunalwahl, um 
unsere Demokratie zu stärken. Jede Stimme zählt – und jede 
Form von Engagement trägt dazu bei, dass unser Ort lebendig 
und zukunftsfähig bleibt.
Ihr
Holger Bezold
Erster Bürgermeister

Ergebnisse aus der öffentlichen 
Sitzung vom 25.09.2025
Die vollständige Niederschrift können Sie nach der 
Genehmigung durch den Gemeinderat entweder auf der 
Homepage der Gemeinde im Sitzungsportal oder im Rat-
haus Dormitz einsehen.
- Antrag zur Geschäftsordnung
Beschluss:
Gemeinderatsmitglied Stefan Kammermayer stellt den Antrag, 
den Tagesordnungspunkt „Wiedervorlage des Beschlusses 
zur Fortsetzung des Altspeiseöl u.-fett-Sammelsystems „Jeder 
Tropfen zählt“ vom 20.03.2025 abzusetzen, da dieses Thema 
bereits behandelt wurde.
Abstimmungsergebnis: 6 : 6
- Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 
26.06.2025
Beschluss:
Einwendungen bringt niemand vor. Sie wird daher genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0
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1. die Kinderkrippe im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 

1 der Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetzes (BayKiBiG) für Kinder ab Vollendung des ersten 
Lebensjahres bis zur Vollendung des Alters von drei 
Jahren; in Ausnahmefällen können auch jüngere Kinder 
aufgenommen werden.

2. der Kindergarten im Sinne von Art. 2 Abs 1. Satz 2 Ziffer 
2 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetzes (BayKiBiG) für Kinder ab dem Alter von drei 
Jahren bis zum Schuleintritt. In Ausnahmefällen können 
auch jüngere Kinder aufgenommen werden.

3. ein Haus für Kinder im Sinne von Art. 2 Abs 1. Satz 2 Ziffer 
4 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetzes (BayKiBiG), deren Angebot sich an Kinder ver-
schiedener Altersgruppen richtet.

(3) Die Kindertagesstätte dient der Betreuung, Bildung und 
Erziehung der dort aufgenommenen Kinder und wird ohne 
Gewinnerzielungsabsicht betrieben.
(4) Das Kindertagesstättenjahr (= Betreuungsjahr) dauert 
jeweils vom 1. September bis zum 31. August des folgenden 
Jahres.
(5) Die Kindertagesstätte unterliegt mit ihrem Personal und 
ihrem Träger dem Schutzauftrag (Art. 9 BayKiBig in Verbindung 
mit § 8a SGB VIII) zum Schutz des Kindes. Hierbei ist es der 
Kindertagesstätte möglich, Hilfen für betroffene Familien und 
Eltern anzubieten und/oder vermittelnd und begleitend zur 
Seite zu stehen. Allem voran steht das Wohl des Kindes.
(6) Die Gemeinde Dormitz stellt das im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen für den Betrieb ihrer Kindertagesstätte 
erforderliche Personal.
(7) Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder gemäß 
§§ 15 – 17 der Verordnung zur Ausführung der Bayerischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) 
wird durch den Einsatz von ausreichendem und qualifiziertem 
Personal sichergestellt.

§ 2
Elternbeirat

Für die Kindertagesstätte ist ein Elternbeirat zu bilden. Auf-
gaben und Befugnisse des Elternbeirats ergeben sich aus Art. 
14 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 
(BayKiBiG).

II. Aufnahme
§ 3 Aufnahmevoraussetzungen

(1) Die Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes erfolgt 
durch den Träger, der die Entscheidung an die Kindertages-
stättenleitung delegieren kann.
(2) Die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Dormitz erfolgt nach sozialen und pädagogischen Gesichts-
punkten, wenn die Nachfrage das Platzangebot übersteigt. Es 
werden hierbei vor allem folgende Kriterien berücksichtigt:
a) Hauptwohnsitz des Kindes in Dormitz
b) ältere Kinder vor jüngeren (Vorschulkinder werden vor-

rangig aufgenommen)
c) Kinder, die bereits ein Geschwisterkind in der Einrichtung 

haben
d) Kinder alleinerziehender Eltern, die einer Erwerbstätigkeit 

oder Ausbildung nachgehen
e) Kinder von Eltern, die beide erwerbstätig sind oder einer 

Ausbildung nachgehen
f) Kinder aus Familien in schwierigen Lebenslagen, die einer 

sozialen Integration bedürfen

(3) Die Aufnahme erfolgt für die in der Gemeinde wohnenden 
Kinder unbefristet.
(4) Die bevorzugte Aufnahme der Dringlichkeitsstufen a und 
b beziehen sich auf die Eingewöhnung (Vertragsbeginn) bis 
spätestens 1. Dezember des Betreuungsjahres.
(5) Ab dem 1. Januar können noch nicht vertraglich vergebene 
Betreuungsplätze an Gastkinder vergeben werden.
(6) Auswärtige Kinder können aufgenommen werden, soweit in 
der angefragten (Alters)gruppe freie Plätze verfügbar sind. Die 
Aufnahme setzt die Finanzierungszusagen durch die Aufent-
haltsgemeinde voraus (Gastkinderregelung Art. 23 BayKiBiG).

- Gemeindliche Stellplatzssatzung; Erlass einer neuen 
Satzung
Beschluss:
Der Gemeinderat Dormitz erlässt den vorgestellten Satzungs-
entwurf als Satzung. Die Satzung soll als Anlage der Nieder-
schrift beigefügt und im Oktober ausgefertigt und bekannt 
gemacht werden, damit sie wie in der Satzung vorgesehen in 
Kraft treten kann.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Berufung zur Wahlleiterin/zum Wahlleiter und ihrer/seiner 
Stellvertretung für die Kommunalwahl am 8. März 2026
Beschluss:
Der Gemeinderat Dormitz beruft Frau Ramona Will nach Art. 5 
Abs. 1 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes zur Wahl-
leiterin und Winfried Rehm zum Stellvertreter für die Kommunal-
wahl in der Gemeinde Dormitz am 8. März 2026.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Beauftragung Stromlieferverträge
Beschluss:
Der Gemeinderat bevollmächtigt den Bürgermeister, das 
wirtschaftlichste Angebot im Rahmen der Ausschreibung zu 
beauftragen.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Beauftragung Gaslieferverträge
Beschluss:
Der Gemeinderat bevollmächtigt den Bürgermeister, das 
wirtschaftlichste Angebot im Rahmen der Ausschreibung zu 
beauftragen.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Beauftragung Verkehrssicherung und Rückschnitt der 
Bäume Brandbachauen
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Firma „Rehm Land & Forst“ 
aus 91077 Dormitz mit den Baumschnittarbeiten an den 
Brandbachauen gemäß dem Angebot in Höhe von 15.708,00 
€ brutto als wirtschaftlichstes Angebot ohne Zusatzposten zu 
beauftragen.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0
Herr Andreas Rehm nimmt wegen persönlicher Beteiligung 
nicht an der Abstimmung teil.
- Wiedervorlage des Beschlusses zur Fortsetzung des Alt-
speiseöl u.-fett-Sammelsystems „Jeder Tropfen zählt“ vom 
20.03.2025
Beschluss:
Der Gemeinderat Dormitz nimmt die Informationen aus dem 
Sachverhalt zur Kenntnis und beschließt, unter Änderung 
seines Beschlusses vom 20.03.2025, der Fortführung des 
Sammelsystems „Jeder Tropfen zählt“ in Dormitz vorläufig und 
in regelmäßig kündbarer Weise zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis: 7 : 6
- Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht-öffentlicher 
Sitzung
- Informationen

Kindertagesstättensatzung
Satzung für die Kindertagesstätten  
der Gemeinde Dormitz 
(Kindertagesstättensatzung) 
vom 16. Oktober 2025
Aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. Nr. 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde 
Dormitz gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.11.2023 
folgende Satzung:

I. Allgemeines
§ 1

Trägerschaft, Widmung, Personal
(1) Die Gemeinde Dormitz betreibt die Kindertagesstätte als 
öffentliche dem Gemeinwohl dienende Einrichtung.
(2) Die Kindertagesstätten sind je nach Konzeption der Ein-
richtung
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III. Besuchsregelung

§ 6
Öffnungszeiten

(1) Die regelmäßigen Öffnungszeiten der Kindertagesstätten 
werden von dem Träger nach Anhörung der Kindertages-
stättenleitung und gegebenenfalls des Elternbeirats festgelegt 
und durch Aushang bekannt gegeben.
(2) Der Träger ist berechtigt, die Öffnungszeiten der Kinder-
tagesstätten, insbesondere aus betrieblichen oder personellen 
Gründen, zu ändern. Änderungen werden den Eltern recht-
zeitig, mindestens einen Monat im Voraus, bekannt gegeben.
(3) Die Eltern können in den Grenzen der Öffnungszeiten die 
benötigte tägliche Nutzungszeit buchen.
(4) Die Eltern sind gehalten, die Öffnungszeiten einzu-
halten. Im Interesse des Kindertagesstättenkindes und der 
pädagogischen Zielsetzung soll die Kindertagesstätte regel-
mäßig besucht werden.
(5) Die Tage, an denen die Kindertagesstätten geschlossen 
sind (Schließzeiten), werden vom Träger festgelegt und 
den Eltern zu Beginn des Kindertagesstättenjahres bekannt 
gegeben.
(6) Die Kindertagesstätte bleibt an den gesetzlichen Feier-
tagen und an den durch Aushang in der Kindertagesstätte 
bekannt gegeben Tagen und Zeiten geschlossen. Die Anzahl 
der Schließtage außerhalb der gesetzlichen Feiertage beträgt 
maximal 30 Tage + 5 Tage Fortbildung der Beschäftigten.
(7) Die Kindertagesstätte muss vorübergehend geschlossen 
werden:
a) Bei Personalmangel, wenn die Betreuung nicht mehr 

gewährleistet ist
b) Bei Schäden und schwerwiegenden Mängeln in den 

Räumlichkeiten der Institution
c) im Fall eines Streiks des Personals oder sonstiger Arbeits-

kampfmaßnahmen
d) Bei ansteckender Krankheit nach Weisung des Gesund-

heitsamtes oder anderer staatlicher Stellen
e) Allgemein nach Weisung des Gesundheitsamtes oder 

anderer staatlicher Stellen
f) Bei bestimmten Wettervorhersagen und Warnungen 

(Sturmtief, Schneefall, usw.), die vom Schulamt oder 
Kultusministerium Bayern mitgeteilt werden

§ 7
Mindestbuchungszeit

(1) Um eine regemäßige Bildung, Erziehung und Betreuung der 
Kinder in den Einrichtungen sicherzustellen, werden Mindest-
buchungszeiten festgelegt.
(2) Für die Kinderkrippe beträgt die Mindestbuchungszeit 15 - 
20 Stunden pro Woche bzw. 3 - 4 Stunden am Tag.
(3) Für den Kindergarten beträgt die Mindestbuchungszeit 20 - 
25 Stunden pro Woche bzw. 4 - 5 Stunden am Tag.
(4) Für die Schulkinderbetreuung beträgt die Mindest-
buchungszeit 10 - 15 Stunden pro Woche bzw. 2-3 Stunden am 
Tag.

§ 8
Mitwirkung der Personensorgeberechtigten, regelmäßiger 

Besuch
(1) Die Kindertagesstätte kann die Bildungs- und Erziehungs-
aufgaben nur dann sachgerecht erfüllen, wenn das Kind 
die Einrichtung regelmäßig besucht. Die Personensorge-
berechtigten sind daher verpflichtet, für den regelmäßigen 
Besuch unter Beachtung der maßgeblichen Öffnungszeiten 
und der gebuchten Betreuungszeiten zu sorgen. Kann ein 
Kind die Kindertagesstätte nicht besuchen oder erst verspätet 
gebracht werden, ist die Leitung der Kindertagestätte unver-
züglich zu verständigen.
(2) Eine wirkungsvolle Bildungs- und Erziehungsarbeit hängt 
entscheidend von der verständnisvollen Mitwirkung der 
Personenberechtigten ab. Diese sollen daher regelmäßig die 
Elternabende besuchen und auch die Möglichkeit von regel-
mäßig veranstalteten Sprechstunden wahrnehmen. Die Termine 
werden durch Aushang in der Einrichtung bekannt gegeben.
(3) Die Eltern verpflichten sich, Änderungen in der Personen-
sorge unverzüglich mitzuteilen.

Die Aufnahme beschränkt sich auf das jeweilige Betreuungsjahr 
und ist verpflichtend bis zum Ende des Betreuungsjahres. Sie 
kann zum Ende des Betreuungsjahres widerrufen werden, 
wenn der Platz für ein Kind aus dem Gemeindegebiet benötigt 
wird.
(7) Kommt ein Kind nicht zum vertraglich vereinbarten Termin, 
wird der Platz im nächsten Monat nach Maßgabe des Absatzes 
2 anderweitig vergeben. Die Gebührenpflicht bleibt bis zur 
schriftlichen Kündigung der Personensorgeberechtigten bzw. 
durch den Träger, unberührt.
(8) Nicht aufgenommene Kinder werden auf Antrag in eine 
unverbindliche Warteliste eingetragen. Bei freiwerdenden 
Plätzen erfolgt die Reihenfolge ihrer Aufnahme nach der Dring-
lichkeitsstufe des Absatzes 1; innerhalb derselben Dringlich-
keitsstufe nach dem Zeitpunkt der Antragstellung.

§ 4
Anmeldung zur Aufnahme, Buchungszeiten

(1) Die Aufnahme des Kindes setzt die schriftliche Anmeldung 
durch die Personensorgeberechtigten voraus. Der/die 
Anmeldende ist verpflichtet, die erforderlichen Angaben zur 
Person des aufzunehmenden Kindes und der Personen-
sorgeberechtigten zu machen. Änderung – insbesondere bei 
Personensorgerecht – sind unverzüglich mitzuteilen. Auch sind 
Änderungen in der Anschrift und der telefonischen Erreichbar-
keit der Leitung schriftlich mitzuteilen.
(2) Die Zusage für einen Kitaplatz erfolgt schriftlich. Kann ein 
Kind nicht aufgenommen werden, ergeht durch die Leitung 
eine schriftliche Absage.
(3) Die Einzelheiten regelt ein Betreuungsvertrag, der nach der 
Zusage eines Platzes mit allen Personenberechtigten abzu-
schließen und von diesen auch zu unterschreiben ist. Bei 
alleiniger Personensorgeberechtigung ist ein Sorgerechts-
beschluss oder anderer geeigneter Nachweis vorzulegen. 
Mit Vertragsschluss wird auch die pädagogische Konzeption 
anerkannt.
(4) Bei der Anmeldung des Kindes haben die Personen-
sorgeberechtigten in einer Betreuungsvereinbarung mit 
der Gemeinde Dormitz verbindlich Buchungszeiten für das 
Betreuungsjahr festzulegen. Buchungszeiten sind Zeiten, 
in denen das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. Sie 
umfassen innerhalb der von der Gemeinde festgelegten 
Öffnungszeiten (§ 6), die Mindestbuchungszeit (§ 7 Abs. 1) 
sowie die weiteren von den Personenberechtigten festgelegten 
Nutzungszeiten. Um die Bildung, Erziehung und Betreuung der 
Kinder sicherstellen zu können, werden für die Kindertages-
stätte Mindestbuchungszeiten (§ 7) festgelegt.
(5) Die Änderung der Buchungszeiten ist bei dringendem 
Bedarf nur unter einer Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsende zulässig und bedarf eines neuen schriftlichen 
Buchungsantrags. Für die Monate Juli und August sind keine 
Reduzierungen der Buchungszeiten möglich.
(6) Die Buchungszeiten sind einzuhalten. Die Bring- und 
Holzeiten liegen innerhalb der Buchungszeiten. Werden die 
Bring- und Holzeiten wiederholt nicht eingehalten (zu frühes 
Bringen, zu spätes Abholen) wird die Betreuungsgebühr für 
die nächsthöhere Buchungsstufe im darauffolgenden Monat 
berechnet.
(7) Eine Höherbuchung der Betreuungszeit kann nur dann 
erfolgen, wenn die personelle Ausstattung in der Einrichtung 
dies zulässt. Insbesondere sind die Vorgaben des BayKiBiG 
zum Anstellungs- und Qualifikationsschlüssel bei Höher-
buchungen einzuhalten.

§ 5
Nachweis der ärztlichen Untersuchung

(1) Zur Anmeldung oder spätestens zum Erstgespräch sind das 
ärztliche Untersuchungsheft und der Impfpass vorzulegen. Die 
Personensorgeberechtigten haben sicherzustellen, dass die 
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen (zweifache Masern-
impfung) entsprechend des Kindesalters durchgeführt worden 
sind. Dies ist Voraussetzung für einen Vertragsabschluss. Ist 
das Kind bei Vertragsabschluss zu jung für die Masernimpfung, 
ist der Nachweis über die Zweitimpfung spätestens mit Eintritt 
bzw. Übertritt in den Kindergarten zu erbringen.
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- das Kind außerhalb der Schulferienzeiten mehr als zwei 

Wochen ununterbrochen unentschuldigt gefehlt hat,
- die Eltern mit der Bezahlung des Kindertagesstätten-

beitrages über 2 Monate ganz oder teilweise in Verzug 
geraten,

- die Eltern trotz schriftlicher Mahnung ihren Pflichten 
aus dem Aufnahmevertrag bzw. dieser Ordnung nicht 
nachkommen bzw. eine Zusammenarbeit mit dem 
pädagogischen Personal nicht mehr möglich scheint,

- das Kind einer besonderen pädagogischen Förderung 
bedarf, die in der Kindertagesstätte nicht geleistet werden 
kann,

- es durch wiederholtes sozialunverträgliches Verhalten in 
der Gemeinschaft auffällt, die Gemeinschaft nachhaltig 
stört oder einzelne Kinder oder Beschäftigte seelisch oder 
körperlich gefährdet,

- die von den Eltern gewünschte Nutzungszeit die 
wirtschaftliche Führung der Kindertagesstätte beein-
trächtigt,

- die Hol- und Bringzeiten wiederholt und trotz mehrfacher 
Ermahnung nicht eingehalten werden.

(2) Eine Kündigung bedarf es nicht, wenn das Kind zum Ende 
des Kindergartenjahres in die Schule überwechselt. Für die 
letzten beiden Monate des Kindergartenjahres vor Übertritt in 
die Schule ist eine Kündigung nicht zulässig.
(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform.
(4) Vor dem Ausschluss sind die Personensorgeberechtigen 
des Kindes und auf deren Antrag der Elternbeirat (§ 2) zu 
hören.

§ 13
Krankheit, Anzeige

(1) Kinder, die erkrankt sind, dürfen die Kindertagesstätte 
während der Dauer ihrer Erkrankung nicht besuchen.
a) Kinder dürfen nicht in die Einrichtung gebracht werden, 

wenn sie ein Fiebersenkungsmittel bekommen haben.
b) Die Einrichtung darf bei Fieber oder einem Magen-Darm-

Infekt erst 48 Stunden nach dem Abklingen der klinischen 
Symptome wieder besucht werden.

(2) Beim Vorliegen einer meldepflichtigen Krankheit an das 
zuständige Gesundheitsamt ist die Kindertagesstätte unver-
züglich zu benachrichtigen. In diesem Fall ist die Genesung 
durch Bescheinigung des behandelnden Arztes oder des 
Gesundheitsamtes nachzuweisen.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied der Wohn-
gemeinschaft des Kindes an einer ansteckenden Krankheit 
leidet.
(4) Erkrankungen sind der Kindertagesstätte unverzüglich unter 
Angabe des Krankheitsgrundes mitzuteilen. Die voraussicht-
liche Dauer der Erkrankung soll angegeben werden.
(5) Häusliche Medikamentengabe muss in der Kindertages-
stätte angegeben werden.
(6) Bei Infektionskrankheiten gilt der Belehrungsbogen für 
Sorgeberechtige § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 
(IFSG).
(7) Die Verabreichung von Medikamenten durch das 
pädagogische Personal an betreute Kinder ist grundsätzlich 
nicht erlaubt. In Ausnahmefällen kann eine Medikamenten-
abgabe erfolgen, wenn ein Kind auf die Abgabe des Medika-
mentes lebensnotwendig angewiesen ist und ohne die Ver-
abreichung vom Besuch der Kindertageseinrichtungen 
dauerhaft ausgeschlossen wäre (z. B. Epilepsie, Diabetes, 
Asthma). In diesen Fällen ist eine schriftliche Medikation des 
Arztes erforderlich, sowie eine schriftliche Einverständnis-
erklärung der/des Personensorgeberechtigten. Die Ver-
abreichung des Medikamentes darf nur durch eingewiesenes 
pädagogisches Personal erfolgen.

V. Sonstiges, Schlussbestimmungen
§ 14

Unfallversicherungsschutz
Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bei Unfällen auf dem 
direkten Weg zur oder von der Einrichtung, während des Auf-
enthalts in der Einrichtung und während Veranstaltungen der 
Einrichtung im gesetzlichen Rahmen unfallversichert. 

§ 9
Verpflegung

Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, können in der 
Kindertagesstätte auf eigene Rechnung ein Mittagessen 
erhalten, wenn es von den Personensorgeberechtigten beim 
jeweiligen externen Dienstleister für die Kindertagesstätten 
der Gemeinde Dormitz beauftragt wird. Informationen hierzu 
erhalten die Personensorgeberechtigten von der Einrichtungs-
leitung.

§ 10
Aufsichtspflicht

(1) Der Träger hat durch Aufnahme des Kindes die vertragliche 
Aufsichtspflicht. Es besteht grundsätzlich keine Aufsichtspflicht 
für Kinder, für die kein Betreuungsvertrag abgeschlossen 
wurde.
(2) Der Träger ist berechtigt, die vertragliche Aufsichtspflicht 
auf das pädagogische Personal zu übertragen.
(3) Die Aufsichtspflicht des Trägers bzw. des pädagogischen 
Personals erstreckt sich auf die von den Eltern gewünschte 
Nutzungszeit, also auf die gesamte Zeit des Aufenthaltes in der 
Kindertagesstätte, einschließlich der Ausflüge, Spaziergänge, 
Besichtigungen und Ähnlichem. Die Aufsichtspflicht beginnt, 
wenn das Kindertagesstättenkind den Bereich der Kinder-
tagesstätte betritt und von dem pädagogischen Personal über-
nommen wird. Die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe des 
Kindes an die Eltern oder die zur Abholung berechtigte Person. 
Die Aufsichtspflicht besteht nicht, wenn die Eltern oder die von 
den Eltern beauftragte Begleitperson das Kindertagesstätten-
kind zu einer Veranstaltung (Kindergartenfest, Umzüge etc.) 
der Kindertagesstätte begleiten oder dort mit ihm anwesend 
sind. Außerhalb der Öffnungszeit kann die Beaufsichtigung der 
Kindertagesstättenkinder durch das pädagogische Personal 
nicht gewährleistet werden.
(4) Die Aufsichtspflicht auf dem Weg zu und von der Kinder-
tagesstätte obliegt den Eltern. Dies gilt auch dann, wenn das 
Kindertagesstättenkind allein in die Kindertagesstätte kommt 
bzw. nach Hause geht oder ein Kindertagesstättenbus die 
Kinder bringt oder holt.
(5) Soll ein Kind den Heimweg alleine antreten dürfen, so ist 
hierfür die vorherige schriftliche Erklärung der Personen-
berechtigten erforderlich. Dies ist ausdrücklich erst ab dem 
Monat Juli zu einer vom pädagogischen Personal festgelegten 
Uhrzeit ab der Altersgruppe der Vorschulkinder möglich.
(6) Die zur Abholung des Kindertagesstättenkindes 
berechtigten Personen sind dem Kindertagesstättenpersonal 
schriftlich und im Voraus zu benennen. Soll das Kindertages-
stättenkind nicht von den Eltern abgeholt werden, ist eine 
besondere Benachrichtigung erforderlich. Eine telefonische 
Benachrichtigung ist grundsätzlich nicht ausreichend.
(7) Die Personensorgeberechtigten haben für die Betreuung 
der Kinder auf dem Weg zur und von der Kindertagesstätte zu 
sorgen.

IV. Abmeldung, Ausschluss, Erkrankung
§ 11

Abmeldung
(1) Das Kind scheidet aus der Kindertagesstätte aus durch 
Abmeldung, Ausschluss nach § 12 oder wenn es nicht mehr 
zum Benutzerkreis der jeweiligen Einrichtung nach § 1 Abs. 2 
gehört.
(2) Die Abmeldung erfolgt durch schriftliche Erklärung der 
Personensorgeberechtigten bei der Leitung der Kindertages-
stätte und stellt eine Kündigung des Betreuungsvertrages dar. 
Die Abmeldung ist jeweils zum Monatsende unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen zulässig. Während der letzten drei 
Monate des Kindertagesstättenjahres (Juni, Juli, August) ist 
die Abmeldung nur zum Ende des Kindertagesstättenjahres 
(31.08.) zulässig.

§ 12
Ausschluss vom Besuch

(1) Über die Bestimmungen im Betreuungsvertrag hinaus 
kann der Träger den Aufnahmevertrag nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes mit einer Frist von einem Monat zum 
Monatsende kündigen. Wichtige Gründe liegen beispielsweise 
vor, wenn



Dormitz	 - 8 -	 Nr. 22/25
§ 2

Entstehen und Fälligkeit, Gebührenschuldner
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Aufnahme des Kindes 
in der Kindertagesstätte. Es erfolgt keine anteilige Berechnung 
für anteilig besuchte Monate.
(2) Die Gebühren sind jeweils zum 15. eines Monats zu entrichten.
(3) Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter oder 
die nach bürgerlichem Recht Unterhaltsverpflichteten oder die 
Personen, die die Aufnahme in die Kindertagesstätte bewirkt haben.

§ 3
Gebührenhöhe

(1) Für den Besuch der Kindertagesstätte werden folgende 
monatliche Benutzungsgebühren (§ 1) erhoben:
1. Kindergarten
1.1 Benutzungsgebühren

- Nutzungsdauer > 4 - 5 Std. pro Tag 175,00 €
- Nutzungsdauer > 5 - 6 Std. pro Tag 185,00 €
- Nutzungsdauer > 6 - 7 Std. pro Tag 195,00 €
- Nutzungsdauer > 7 - 8 Std. pro Tag 205,00 €
- Nutzungsdauer > 8 - 9 Std. pro Tag 215,00 €

1.2 Zur Entlastung der Familien leistet der Staat neben der 
Förderung nach Art. 18 Abs. 2 BayKiBiG einen Zuschuss 
zum Elternbeitrag für Kinder in Kindertageseinrichtungen, 
die die Voraussetzung des Art. 19 BayKiBiG erfüllen. Der 
Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die 
Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das 
Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schulein-
tritt gewährt. Der Zuschuss entfällt, wenn der Schulbesuch 
trotz Schulpflicht verweigert wird. Künftige Änderungen 
an diesem staatlichen Zuwendungssystem bedürfen auch 
einer zeitnahen Änderung dieser Gebührensatzung.

1.3 Kinder unter 3 Jahren, die den Kindergarten besuchen, 
zahlen bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres die 
Benutzungsgebühren der unter 3-jährigen.

2. Monatliche Benutzungsgebühren für die Krippe
- Nutzungsdauer> 3 - 4 Std. pro Tag 240,00 €
- Nutzungsdauer> 4 - 5 Std. pro Tag 270,00 €
- Nutzungsdauer> 5 - 6 Std. pro Tag 300,00 €
- Nutzungsdauer> 6 - 7 Std. pro Tag 335,00 €
- Nutzungsdauer> 7 - 8 Std. pro Tag 365,00 €
- Nutzungsdauer> 8 - 9 Std. pro Tag 395,00 €

(2) Obenstehende Gebühren können durch Beschluss des 
Gemeinderates einmal jährlich, in der Regel zum 1. September, 
den Tarifsteigerungen des Tarifvertrags für den Sozial- und 
Erziehungsdienst (TVöD-Sue) sowie dem Tarifvertrag für 
Kommunen in der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (TVöD-
VKA) angepasst werden. Die Rundung dieser neuen Gebühren 
erfolgt dann auch wieder mathematisch auf volle 5 Euro.
(3) Im Falle von Gruppenschließungen und einer Betreuung 
von bis zu 5 Tagen im Kalendermonat erfolgt die Gebührenab-
rechnung nach tatsächlicher Buchungszeit. Bei einer Betreuung, 
welche an mehr als 5 Tagen im Kalendermonat stattfinden 
konnte, erfolgt die Gebührenabrechnung in voller Höhe.

§ 4
Geschwisterkinder in der Kindertagesstätte

Tritt ein Geschwisterkind in den Kindergarten ein ermäßigt 
sich die Gebühr für das ältere Geschwisterkind um 25,00 € 
pro Monat. Tritt der Fall ein, dass ein zweites Geschwisterkind 
in den Kindergarten kommt, so reduziert sich die Gebühr des 
ältesten Geschwisterkinds um 40,00 € und bei dem mittleren 
um 25,00 €. Die Regelung für Geschwisterkinder greift nur 
solange, wie Benutzungsgebühren für ein Geschwisterkind für 
den Kindergarten zu entrichten sind.

§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 26. März 2024 außer Kraft.

Dormitz, 16. Oktober 2025

Holger Bezold
1. Bürgermeister

Das durch den Aufnahmebescheid begründete Betreuungsver-
hältnis schließt eine Vorbereitungs- und Eingewöhnungsphase 
des Kindes mit ein. Die Personensorgeberechtigen haben 
Unfälle auf dem Weg unverzüglich zu melden.
Die Trägerschaft übernimmt bei Verletzungen verursacht durch 
Haarschmuck, Ketten und Ringen sowie bei deren Verlust 
keine Haftung. Das Tragen von Schmuck insbesondere von 
Halsketten ist aufgrund von Verletzungen nicht gestattet.
Für Verlust, Verwechslung oder Beschädigung der Garderobe 
und Ausstattung (z.B. Brillen, Geld, Spielsachen) der Kinder 
kann keine Haftung übernommen werden.
Die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sind während der ver-
einbarten Öffnungszeiten für die ihnen anvertrauten Kinder 
verantwortlich. Bei gemeinsamen Veranstaltungen (Kinder-
gartenfest, Umzüge) sind die Eltern selbst für ihre Kinder auf-
sichtspflichtig.

§ 15
Haftung

(1) Die Gemeinde haftet für Schäden, die im Zusammen-
hang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte entstehen, nur im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
(2) Unbeschadet von Absatz 1 haftet die Gemeinde für 
Schäden, die sich aus der Benutzung der Kindertagestätte 
ergeben nur dann, wenn einer Person derer sich die Gemeinde 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtung bedient, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Insbesondere haftet die Gemeinde 
nicht für Schäden, die Benutzern durch Dritte zugefügt werden.

§ 16
Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren, welche durch die Personensorge-
berechtigten als Anteil zur Kostendeckung der Betriebskosten 
zu entrichten sind, sind in einer eigenen Gebührensatzung zu 
regeln.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom 23. November 2023 außer Kraft.

Dormitz, 16. Oktober 2025
Holger Bezold
1. Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Kindertagesstätten 

der Gemeinde Dormitz 
(Kindertagesstättengebührensatzung)

vom 16. Oktober 2025

Auf Grund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabegesetzes 
(KAG) und Art. 23 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) 
erlässt die Gemeinde Dormitz folgende Satzung:

§ 1
Benutzungsgebühren

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde 
Dormitz werden die in der Satzung festgelegten Gebühren 
erhoben.
(2) Zu den Benutzungsgebühren gehören:
1. Betreuungsgebühr
2. Getränkepauschale
3. Spiel-/Materialgeld
4. Wickelgeld (Krippe)

(3) Entgelte für warmes Mittagessen sind separat an ein von 
der Gemeinde beauftragtes Catering Unternehmen zu ent-
richten.
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(2) Die wöchentliche Gebühr für die Ferienbetreuung beträgt
(a) für Schülerinnen und Schüler welche die Mit-

tagsbetreuung besuchen: 80,00 Euro
(b) für Schülerinnen und Schüler welche die Mit-

tagsbetreuung nicht besuchen: 95,00 Euro

§ 6 Entstehen und Fälligkeit der Gebühr
(1) Die Gebühren entstehen erstmals mit der Aufnahme des 
Kindes in die Mittagsbetreuung bzw. Ferienbetreuung; im 
Übrigen entstehen die Gebühren jeweils fortlaufend mit Beginn 
eines Monats bzw. einer Ferienwoche.
(2) Die Gebühren für die Mittagsbetreuung und die Ferien-
betreuung nach den §§ 4 und 5 werden jeweils am 15. des 
Monats für den gesamten Monat bzw. die gesamte Ferien-
woche fällig. Fällt dieser Tag auf einen Feiertag, so verschiebt 
sich die Fälligkeit auf den nächsten Werktag.
(3) Die Gebühren sind durch Ermächtigung zum Einzug 
(SEPA-Lastschriftmandat) zu entrichten. Bei Nichteinhaltung 
des Abbuchungsauftrages oder bei Stornierung wird die von 
der jeweiligen Bank erhobene Rücklastschriftgebühr dem 
Gebührenschuldner in Rechnung gestellt.
§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Gebührensatzung für die Benutzung der gemeindlichen 
Mittagsbetreuung vom 18. April 2024 außer Kraft.
Dormitz, den 16. Oktober 2025

Holger Bezold
1. Bürgermeister

Seniorennachmittag
Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir laden Sie ganz herzlich zum nächsten Seniorennachmittag 
ein!
Er findet am Mittwoch, 12. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr 
in der Mehrzweckhalle statt.
Ludwig Schmitt nimmt uns mit auf eine spannende Zeit-
reise durch Dormitz. Mit vielen alten Fotos, Geschichten und 
Erinnerungen lässt er die Vergangenheit unseres schönen 
Ortes wieder lebendig werden.
Natürlich ist auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt – bei 
Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen bleibt genügend Zeit 
zum gemütlichen Beisammensein.
Herzliche Grüße
Ihr Seniorenteam

Gemeinde Hetzles

Revierübergreifende Drückjagd  
auf Schwarzwild
am Samstag, 06. Dezember in den Revieren Weingarts, 
Pommer, Ermreus, Gaiganz, Effeltrich, Hetzles, Ermreuth und 
Walkersbrunn.
Bitte meiden Sie in der Zeit von 8 bis 14 Uhr die abgesperrten 
Revierteile.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die Revierinhaber

Erlass - Gebührensatzung für die 
Mittagsbetreuung und Ferienbetreuung 

der Gemeinde Dormitz
vom 16. Oktober 2025

Der Gemeinde Dormitz erlässt auf Grund des Art. 2 Abs. 1 und 
Art. 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Art. 23 und 24 
Bayerische Gemeindeordnung (GO) folgende

Gebührensatzung
§ 1 Gebührenerhebung
Die Gemeinde Dormitz erhebt Gebühren (= Betreuungsgebühren) 
für die Inanspruchnahme der Mittagsbetreuung der Gemeinde.
§ 2 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind die Sorgeberechtigten der auf-
genommenen Schülerinnen und Schüler, soweit eine Kosten-
übernahmeerklärung durch einen Jugendhilfeträger oder 
einem sonstigen Dritten nicht vorliegt. Mehrere Schuldner sind 
Gesamtschuldner.
§ 3 Gebührenmaßstab
(1) Die Elternbeiträge für die Betreuung werden (ungeachtet 
der Ferienzeit) bei einer Betreuung im gesamten Schuljahr für 
12 Monate erhoben.
(2) Für jeden angefangenen Monat ist die volle Gebühr für die 
gebuchte Betreuungszeit zu entrichten. Der Betrag ist auch 
dann voll zu entrichten, wenn die gebuchte Zeit nicht voll in 
Anspruch genommen wird.
(3) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Inanspruchnahme 
in Verbindung mit dem jeweiligen Stundenplan. (vgl. § 4 und 5.)
(4) Die Gebührenpflicht besteht auch im Fall vorübergehender 
Erkrankung fort, es sei denn, dass das Kind wegen der 
Erkrankung aus der Mittagsbetreuung entlassen wird.
§ 4 Gebührensatz für Mittagsbetreuung; Betreuungszeiten
(1) Für jeden angefangenen Monat werden monatliche 
Gebühren erhoben.
1. Die Mittagsbetreuung mit durchschnittlich 2,5 Stunden (2 

bis 3 Stunden) täglich
(a) an zwei Wochentagen: 70,00 Euro
(b) an drei Wochentagen: 95,00 Euro
(c) an vier Wochentagen: 115,00 Euro
(d) an fünf Wochentagen: 130,00 Euro

2. Die Mittagsbetreuung mit durchschnittlich 3,5 Stunden (3 
bis 4 Stunden) täglich
(a) an zwei Wochentagen: 95,00 Euro
(b) an drei Wochentagen: 135,00 Euro
(c) an vier Wochentagen: 160,00 Euro
(d) an fünf Wochentagen: 185,00 Euro

3. Die Mittagsbetreuung mit durchschnittlich 4,5 Stunden (4 
bis 5 Stunden) täglich
(a) an zwei Wochentagen: 125,00 Euro
(b) an drei Wochentagen: 170,00 Euro
(c) an vier Wochentagen: 210,00 Eurö
(d) an fünf Wochentagen: 235,00 Euro

(2) Obenstehende Gebühren können durch Beschluss des 
Gemeinderates einmal jährlich, in der Regel zum 1. September, 
den Tarifsteigerungen des Tarifvertrags für den Sozial- und 
Erziehungsdienst (TVöD-Sue) sowie dem Tarifvertrag für 
Kommunen in der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (TVöD-
VKA) angepasst werden. Die Rundung dieser neuen Gebühren 
erfolgt dann auch wieder mathematisch auf volle 5 Euro.
(3) Die zu Beginn des Schuljahres gebuchte Betreuungszeit 
kann einmal jährlich zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 
zum 1. Februar bzw. 1. März eines Jahres reduziert werden. 
Erweiterungen der Betreuungszeit sind jederzeit buchbar. Bei 
erstmaliger Anmeldung besteht zudem einmalig die Möglich-
keit zum 1. des Folgemonats der Anmeldung ebenfalls die 
gebuchte Betreuungszeit zu reduzieren.
§ 5 Gebührensatz für die Ferienbetreuung
(1) Für jede angefangene Ferienwoche werden wöchentliche 
Gebühren nach Abs. 2 erhoben.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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- Außenanlagen Grundschule Hetzles; Vergabe von 

Sportfeld und Landschaftsbauarbeiten

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den Sportfeldbau und Land-
schaftsbauarbeiten an der Grundschule Hetzles an den 
wirtschaftlichsten Anbieter, inkl. Asphaltierung der Laufbahn in 
freihändiger Vergabe mit Nachverhandlung zu vergeben.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Pflegetreffpunkt Hetzles - Entscheidung über 

Beteiligung der Gemeinde Hetzles

Beschluss:
Der Gemeinderat Hetzles nimmt den Sachverhalt zur Kennt-
nis und beschließt, sich mit 12,5 Prozent an den Gesamtkosten 
und einem max. Gesamtbetrag über drei Jahre von 42.000,- 
Euro zu beteiligen.
Abstimmungsergebnis: 12 : 1
- Ausschreibung Stromlieferverträge

Beschluss:
Der Gemeinderat bevollmächtigt den Bürgermeister, das 
wirtschaftlichste Angebot im Rahmen der Ausschreibung bis zu 
einer Wertgrenze von 0,35 €/kWh brutto zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Kostenerstattung von Unterhalts- bzw. Verbrauchsaus-

gaben für das alte Kindergartengebäude von 2024

Beschluss:
Der Gemeinderat Hetzles stimmt der Kostenbeteiligung zu 50 
Prozent an den nachgewiesenen Unterhalts- und Verbrauchs-
kosten für 2024 in Höhe von 1.797,69 Euro zu.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Christlicher Kapellenförderverein Honings e. V.; Antrag 

auf Bezuschussung der Kapellensanierung

Beschluss:
Der Gemeinderat Hetzles nimmt den Zuschussantrag des 
Christlichen Kapellenfördervereins Honings e. V. zur Kenntnis 
und beschließt einen Zuschuss in Höhe von 1.000,- Euro zu 
gewähren.
Dem Zuschuss wird im Vorgriff auf den Haushalt 2026 
zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Oberflächenwasser/ Starkregen; Haftungsgefahren der 

Gemeinde und Grundsatzbeschluss über etwaige Maß-
nahmen

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und 
beschließt, dass die Bürger auf Gefahren und Pflichten zum 
Selbstschutz aufmerksam gemacht werden sollen und im 
Zweifelsfall eine Teilhaftung der Gemeinde wirtschaftlicher ist 
(„Wiederaufbaufond“).
Im Einzelfall soll eine Vor-Ort-Begehung erfolgen, wonach ent-
sprechend abgewogen wird.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Geländer zum Schmiewegla; Information über 

Rechtspflichten zur Absicherung an Bächen und 
Umsetzungsstand

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den im Bild rot markierten und 
grün markierten Bereich bis zur Brücke von mindestens 1,10 
m zu sichern, wobei das Geländer als Metallgeländer mit 
waagerechten Streben vom Bauhof errichtet werden soll.
Abstimmungsergebnis: 9 : 4
- Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht-öffentlicher 

Sitzung
- Bericht über den Vollzug der Beschlüsse vergangener 

Sitzungen des Gemeinderates Hetzles und
anderer Gremien

- Informationen

Ergebnisse aus der öffentlichen 
Sitzung vom 23.09.2025
Die vollständige Niederschrift können Sie nach der 
Genehmigung durch den Gemeinderat entweder auf der 
Homepage der Gemeinde im Sitzungsportal oder im Rat-
haus Dormitz einsehen.
- Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift 

vom 29. Juli 2025

Beschluss:
Einwendungen bringt niemand vor. Sie wird daher genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0
- Bauantrag auf Errichtung einer landwirtschaftlichen 

Lager- und Maschinenhallenüberdachung mit Hack-
schnitzellagerung im Außenbereich

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und 
erteilt dem Vorhaben das Gemeindliche Einvernehmen im 
Sinne des § 36 BauGB.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0
- Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen 

des Bebauungsplans „Hetzles Nord-Ost“ zur 
Errichtung einer Garage

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die vorliegende Planung zur Kennt-
nis und beschließt eine isolierte Befreiung von allen aus dem 
Antrag ersichtlichen Befreiungen von Festsetzungen des 
Bebauungsplans „Hetzles Nord-Ost“ zu erteilen. Insbesondere 
bezüglich der Position der Garage und der Dachgestaltung.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Antrag auf Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen 

Erlaubnis für die Bekämpfungsmaßnahmen gegen 
den gewöhnlichen Nagekäfer in der Pfarrkirche St. 
Laurentius in Hetzles

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgelegten Planung 
und befürwortet in der gemeindlichen Stellungnahme an die 
untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt Forchheim 
die Pläne zur Bekämpfung des gewöhnlichen Nagekäfers im 
Kircheninnenraum.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Friedhof Hetzles - Auftragsvergabe zur Herstellung 

einer Friedhofsmauer

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und 
vergibt den Auftrag zur Fundament - und Mauerherstellung 
am Friedhof an das Bauunternehmen Biermaier, Hetzles. 
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Leistungen und 
Materialien.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Brückensanierungen - Auftragsvergabe von Unter-

haltungsmaßnahmen Am Hohen Rain

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und 
vergibt den Auftrag für substanzerhaltende Sanierungsmaß-
nahmen an der Brücke „Am Hohen Rain“ an das Bauunter-
nehmen Biermaier, Hetzles. Die Abrechnung der Leistungen 
erfolgt nach tatsächlichem Aufwand und Materialeinsatz.
Abstimmungsergebnis: 13 : 0
- Gemeindliche Stellplatzsatzung; 

Neuerlass der Satzung

Beschluss:
Der Gemeinderat Hetzles erlässt den vorgestellten Satzungsent-
wurf als Satzung. Die Satzung soll als Anlage der Niederschrift bei-
gefügt und im Oktober ausgefertigt und bekannt gemacht werden, 
damit sie wie in der Satzung vorgesehen in Kraft treten kann.
Abstimmungsergebnis: 12 : 1
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Bekanntmachung über  
die frühzeitige Auslegung
Bekanntmachung
1. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 
Landschaftsplan Kleinsendelbach - Bereich Hofäcker,

Gemeinde Kleinsendelbach, Lkrs. Forchheim
Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat von Kleinsendelbach hat in seiner 
Sitzung vom 28.10.2025 beschlossen, den wirksamen 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan Kleinsendelbach vom 
17.07.2006 zum 1. Mal zu ändern.
Die Änderungen betreffen die Gemarkung Kleinsendelbach 
und befinden sich im Osten von Kleinsendelbach im Bereich 
des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Hofäcker“.
Entsprechend den geplanten Ausweisungen des o. a. 
Bebauungsplanes werden im Flächennutzungs- und Landschafts-
plan im Bereich Hofäcker „Wohnbauflächen (W)“ dargestellt.
Ein Umweltbericht wurde erstellt.
Das Gebiet der Änderung liegt im Osten von Kleinsendelbach 
und ist im Norden, Westen und Süden von der bebauten Orts-
lage umgeben. Im Osten grenzt der Geltungsbereich an die 
freie Flur bzw. die Staatsstraße 2240.
Folgende Grundstücke der Gemarkung Kleinsendelbach liegen 
im Geltungsbereich:

Flurnummern teilweise: 75 und 75/2
Als Ausgleichsflächen werden unter anderem außerhalb des 
Geltungsbereiches liegende Teilflächen der Fl. Nrn. 77/2 und 
168/3, Gemarkung Kleinsendelbach, Gemeinde Kleinsendel-
bach ausgewiesen.
Mit der Planaufstellung wird die BFS+ GmbH - Büro für Städte-
bau und Bauleitplanung, Bamberg - beauftragt. Der Land-
schaftsplan und der Umweltbericht werden durch das Büro 
TEAM 4 in Nürnberg erstellt.
Der von der BFS+ GmbH - Büro für Städtebau und Bauleit-
planung, Bamberg - sowie vom Büro Team 4 erstellte Ent-
wurf mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 
28.10.2025 wurde am 28.10.2025 gebilligt.
Der Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben. Das Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 
BauGB wird parallel durchgeführt. Bei dem vorliegenden Ver-
fahren handelt es sich um eine einfache Fallgestaltung mit 
einer ausreichenden Auslegezeit von 1 Monat.
Da der Auslegezeitraum in die Herbstferien fällt, wird der Aus-
legezeitraum entsprechend verlängert.
Der so bezeichnete Planvorentwurf wird dementsprechend in 
der Fassung vom 28.10.2025 in der Zeit

vom 31. Oktober 2025 bis  
einschließlich 12. Dezember 2025

auf der Homepage der VG Dormitz unter  
https://www.vgdormitz.de/bauleitplaene-in-aufstellung/ 
gemäß § 3 Abs.2 Satz 1 und Satz 5 BauGB zur Einsicht ver-
öffentlicht.
Zusätzlich liegt der Planentwurf in diesem Zeitraum im Ver-
waltungsgemeinschaft Dormitz, Sebalder Straße 12, 91077 
Dormitz, Obergeschoss, während der Dienststunden (Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.00 h bis 12.00 h sowie 
Donnerstag nachmittags von 14.00 h bis 18.00 h; Mittwoch 
geschlossen) zur Einsicht als „andere leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit“ frühzeitig aus.
Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an 
bauamt@vgdormitz.de, und bei Bedarf in Textform an die 
Verwaltungsgemeinschaft Dormitz, Sebalder Straße 12, 91077 
Dormitz oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplans, Bereich Hofäcker, unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Ent-
wurfes für die 1. Änderung des Flächennutzungsplans, Bereich 

Seniorenkreis Hetzles und Honings 
Veranstaltungen
Liebe Senioren/innen,
im November finden folgende Veranstaltungen unseres 
Seniorenkreises statt:
•	 Senioren-Frühstück am Mittwoch, 5. November, ab 9.30 

Uhr im „Kleinen Schulhaus“
•	 Karpfenessen am Freitag, 14. November, um 17 Uhr beim 

Michlwirt
•	 Spiele-Nachmittag am Mittwoch, 19. November, um 14 

Uhr im Sportheim
Gerne begrüßen wir - wie immer - auch neue Gesichter!
Auf Euer zahlreiches Kommen freut sich
das Senioren-Team.

Gemeinde Kleinsendelbach

KSK Seniorennachmittag  
in Kleinsendelbach
Liebe Seniorinnen und Senioren,
der nächste Seniorennachmittag findet am Dienstag,  
4. November, um 14.30 Uhr wie üblich in der Mehrzweckhalle 
statt. Sie sind herzlich eingeladen, bei Kaffee und Kuchen 
sowie Spielen einen lustigen Nachmittag zu verbringen.
Das Seniorenkreis-Team freut sich auf Ihr Kommen.

Bekanntmachung  
des Aufstellungsbeschlusses

Bekanntmachung
1. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 

Landschaftsplan Kleinsendelbach - bereich Hofäcker,
Gemeinde Kleinsendelbach, Lkrs. Forchheim

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
Der Gemeinderat von Kleinsendelbach hat in seiner 
Sitzung vom 28.10.2025 beschlossen, den wirksamen 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan Kleinsendelbach vom 
17.07.2006 zum 1. Mal zu ändern.
Die Änderungen betreffen die Gemarkung Kleinsendelbach 
und befinden sich im Osten von Kleinsendelbach im Bereich 
des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Hofäcker“.
Entsprechend den geplanten Ausweisungen des o. a. 
Bebauungsplanes werden im Flächennutzungs- und Land-
schaftsplan im Bereich Hofäcker „Wohnbauflächen (W)“ dar-
gestellt.
Ein Umweltbericht wird erstellt.
Das Gebiet der Änderung liegt im Osten von Kleinsendelbach 
und ist im Norden, Westen und Süden von der bebauten Orts-
lage umgeben. Im Osten grenzt der Geltungsbereich an die 
freie Flur bzw. die Staatsstraße 2240.
Folgende Grundstücke der Gemarkung Kleinsendelbach liegen 
im Geltungsbereich:
Flurnummern teilweise: 75 und 75/2

Als Ausgleichsflächen werden unter anderem außerhalb des 
Geltungsbereiches liegende Teilflächen der Fl. Nrn. 77/2 und 
168/3, Gemarkung Kleinsendelbach, Gemeinde Kleinsendel-
bach ausgewiesen.
Mit der Planaufstellung wird die BFS+ GmbH - Büro für Städte-
bau und Bauleitplanung, Bamberg - beauftragt. Der Land-
schaftsplan und der Umweltbericht werden durch das Büro 
TEAM 4 in Nürnberg erstellt.
Nach Erstellung des Planentwurfes werden die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtlichen 
Auswirkungen in einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung dargelegt 
und erörtert.
Gemeinde Kleinsendelbach
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Bekanntmachung Auslegung 
Bebauungs- und Grünordnungsplan 
„Hofäcker“

Bekanntmachung
Bebauungs- und Grünordnungsplan „Hofäcker“

Gemeinde Kleinsendelbach, Landkreis Forchheim
Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat von Kleinsendelbach hat in seiner Sitzung 
vom 28.10.2025 beschlossen, einen Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan in Kleinsendelbach gem. § 2 Abs. 1 und §§ 
8 und 30 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen. Gleich-
zeitig wurde der bereits gefasste Aufstellungsbeschluss vom 
07.12.2022 zum Bebauungsplan „Hofäcker“ aufgehoben, da 
die im Zusammenhang mit diesem Aufstellungsbeschluss 
herangezogene Verfahrensform - § 13b BauGB - Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren - 
aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. 
Juli 2023 (Az.: 4 CN 3.22) wegen des Vorrangs des Unions-
rechts nicht mehr anwendbar ist.
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan wird daher im Regel-
verfahren gemäß BauGB durchgeführt.
Der Plan erhält den Namen „Bebauungs- und Grünordnungs-
plan Hofäcker“.
Es sollen Flächen für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß 
§ 4 BauNVO ausgewiesen werden.
Ein Umweltbericht wurde erstellt.
Der Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungs-
planes liegt im Osten von Kleinsendelbach und ist im Norden, 
Westen und Süden von der bebauten Ortslage umgeben. Im 
Osten grenzt der Geltungsbereich an die freie Flur bzw. die 
Staatsstraße 2240.
Folgende Grundstücke der Gemarkung Kleinsendelbach liegen 
im Geltungsbereich:
Flurnummern ganz: 75/2
Flurnummern teilweise: 75 und 715/2

Als Ausgleichsflächen werden außerhalb des Geltungs-
bereiches liegende Teilflächen der Fl. Nrn. 77/2 und 168/3, 
Gemarkung Kleinsendelbach, Gemeinde Kleinsendelbach 
ausgewiesen. Die Ausgleichsflächen sind den vorstehend auf-
geführten Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungs- 
und Grünordnungsplanes „Hofäcker“ zugeordnet.
Mit der Planaufstellung wird die BFS+ GmbH - Büro für Städte-
bau und Bauleitplanung, Bamberg - beauftragt. Der Grün-
ordnungsplan und der Umweltbericht werden durch das Büro 
TEAM 4 in Nürnberg erstellt.
Der von der BFS+ GmbH - Büro für Städtebau und Bauleit-
planung, Bamberg - sowie vom Büro Team 4 erstellte Vorent-
wurf mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 
28.10.2025 wurde am 28.10.2025 gebilligt.
Der Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Das Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB wird 
parallel durchgeführt. Bei dem vorliegenden Bebauungsplan-Ver-
fahren handelt es sich um eine einfache Fallgestaltung mit einer 
ausreichenden Auslegezeit von 1 Monat.
Da der Auslegezeitraum in die Herbstferien fällt, wird der Aus-
legezeitraum entsprechend verlängert.
Der so bezeichnete Planvorentwurf wird dementsprechend in 
der Fassung vom 28.10.2025 in der Zeit

vom 31. Oktober 2025 bis  
einschließlich 12. Dezember 2025

auf der Homepage der VG Dormitz unter
https://www.vgdormitz.de/bauleitplaene-in-aufstellung/
gemäß § 3 Abs.2 Satz 1 und Satz 5 BauGB zur Einsicht ver-
öffentlicht.
Zusätzlich liegt der Planentwurf in diesem Zeitraum im Ver-
waltungsgemeinschaft Dormitz, Sebalder Straße 12, 91077 
Dormitz, Obergeschoss, während der Dienststunden (Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.00 h bis 12.00 h sowie  
                                                                Fortsetzung auf Seite 14

Hofäcker, nicht von Bedeutung ist. Weiterhin wird darauf hin-
gewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegefrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter  
https://www.vgdormitz.de/bauleitplaene-in-aufstellung/ ein-
gestellt. Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind 
auch über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grund-
verordnung (DGSVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Gemeinde Kleinsendelbach

Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss Bebauungs- 
und Grünordnungsplan Hofäcker

BEKANNTMACHUNG
Bebauungs- und Grünordnungsplan „Hofäcker“

gemeinde kleinsendelbach, Landkreis Forchheim
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

Der Gemeinderat von Kleinsendelbach hat in seiner Sitzung 
vom 28.10.2025 beschlossen, einen Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan in Kleinsendelbach gem. § 2 Abs. 1 und §§ 8 und 
30 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen. Gleichzeitig wurde der 
bereits gefasste Aufstellungsbeschluss vom 07.12.2022 zum 
Bebauungsplan „Hofäcker“ aufgehoben, da die im Zusammen-
hang mit diesem Aufstellungsbeschluss herangezogene Ver-
fahrensform - § 13b BauGB - Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen in das beschleunigte Verfahren - aufgrund des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Juli 2023 (Az.: 4 CN 3.22) 
wegen des Vorrangs des Unionsrechts nicht mehr anwendbar ist.
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan wird daher im Regel-
verfahren gemäß BauGB durchgeführt.
Der Plan erhält den Namen „Bebauungs- und Grünordnungs-
plan Hofäcker“.
Es sollen Flächen für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß 
§ 4 BauNVO ausgewiesen werden.
Ein Umweltbericht wird erstellt.
Der Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungs-
planes liegt im Osten von Kleinsendelbach und ist im Norden, 
Westen und Süden von der bebauten Ortslage umgeben. Im 
Osten grenzt der Geltungsbereich an die freie Flur bzw. die 
Staatsstraße 2240.
Folgende Grundstücke der Gemarkung Kleinsendelbach liegen 
im Geltungsbereich:
Flurnummern ganz: 75/2
Flurnummern teilweise: 75 und 715/2
Als Ausgleichsflächen werden außerhalb des Geltungs-
bereiches liegende Teilflächen der Fl. Nrn. 77/2 und 168/3, 
Gemarkung Kleinsendelbach, Gemeinde Kleinsendelbach 
ausgewiesen. Die Ausgleichsflächen sind den vorstehend auf-
geführten Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungs- 
und Grünordnungsplanes „Hofäcker“ zugeordnet.
Mit der Planaufstellung wird die BFS+ GmbH - Büro für Städte-
bau und Bauleitplanung, Bamberg - beauftragt. Der Grün-
ordnungsplan und der Umweltbericht werden durch das Büro 
TEAM 4 in Nürnberg erstellt.
Nach Erstellung des Planentwurfes werden die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtlichen 
Auswirkungen in einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung dargelegt 
und erörtert.
Gemeinde Kleinsendelbach
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Wissen, was los ist in Dormitz, Hetzles und Kleinsendelbach   
alle wichtigen Infos per App! 
Kleinsendelbach immer in Ihrer Hosentasche: In unserer Heimat-Info App erhalten Sie als Bürger 
sämtliche Informationen, wie News oder Veranstaltungen per Push-Nachricht direkt aufs Smartphone 
oder Tablet. Jetzt kostenlos herunterladen und immer auf dem neuesten Stand bleiben! 
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Bei der Verfolgung dieser Zwecke hat die Gemeinde unter 
Beachtung der Grundsätze der Erforderlichkeit, Geeignet-
heit und Verhältnismäßigkeit die für die Umbenennung 
sprechenden Gründe mit dem Interesse der Betroffenen an der 
Beibehaltung des bisherigen Straßennamens abzuwägen.
Bei der Benennung nach Personen ist zu beachten, dass 
es sich um eine Person handelt, die es würdig ist geehrt zu 
werden, und ein gesamtstädtisches Interesse gegeben ist.
Eine Umbenennung kann als notwendig erachtet werden, wenn 
neue historische Bewertungen vorliegen, die eine Benennung 
nach heutigen Grundsätzen verbietet oder zumindest 
fragwürdig erscheinen lässt.
Die Gemeinde hat Informationen durch die zuständige 
Institution über die besagte Person erhalten, die eine 
Benennung des Straßennamens nach dieser Person in Frage 
stellt, da hier aus dieser Information heraus zumindest von 
einer Mitwirkung an menschenverachtenden Tatsachen Kennt-
nis erlangt werden konnte.
Die Änderung von Straßenbezeichnungen ist als eine Maß-
nahme im öffentlichen Interesse zu sehen. Hierbei sind die 
Interessen zwischen öffentlichen Belangen und dem Belang 
des kontinuierlichen Zwecks des verwechslungsfreien und 
schnellen Auffindens von Adressaten im Falle von Rettungs-
einsätzen und Behördenermittlungen sowie der reibungslosen, 
postalischen Zuordnung sowie Belangen der betroffenen Ein-
wohner und ansässigen Gewerbetreibenden andererseits 
abzuwägen. Im Ergebnis dieser Abwägung überwog die Not-
wendigkeit der Änderungen gegenüber dem Interesse der 
betroffenen Einwohner und Gewerbetreibenden an der Bei-
behaltung der Straßennamen aus finanziellen, traditionellen 
oder betrieblichen Gründen.
Das öffentliche Interesse liegt im Wesentlichen in der Tat-
sache, dass hier eine Straße nach einer Person des öffentlichen 
Lebens unter anderen Kenntnisumständen zu dieser Person 
erfolgt ist, wenngleich im damaligen Widmungsbeschluss 
keinerlei Beweggründe aufgeführt wurden in der entsprechen 
Ermessensausübung, so ist zumindest davon auszugehen, 
dass die heute bekannten Tatsachen damals nicht bekannt 
waren. Anhand dieser neuen Faktenlage liegt es im öffentlichen 
Interesse eine Umbenennung der Straße einer früheren Person 
des öffentlichen Lebens durch Umbenennung und mithin 
Beendigung eines Zusammenhangs zwischen Person, deren 
Handlungen und der Straßenbenennung zu sorgen. Der 
gewählte Name Gänsäcker deckt sich mit dem öffentlichen 
bekannten Namen des damaligen Bauleitplanverfahrens 
Gänsäcker und ist mithin nachvollziehbar und sachdienlich.
Nach Art 41 BayVwVfG ist in der ortsüblichen Bekanntmachung 
für eine Allgemeinverfügung anzugeben, wo der Verwaltungs-
akt und seine Begründung eingesehen werden können. 
Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinver-
fügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens 
der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. 
Er wird hierdurch nach Art 43 Abs.1 BayVwVfG wirksam. Um 
einen angemessenen Vorlauf auf die Änderung des Straßen-
namens zu gewährleisten sowie Fachstellen und Bürgern in der 
Folge eine geordnete Adressänderung zu ermöglichen wird die 
Wirksamkeit der Allgemeinverfügung auf den 01.02.2026 fest-
gesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung der Gemeinde Kleinsendel-
bach kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: Die Erhebung einer 
Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Erhebung einer Klage per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Seit 
01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. [Sofern kein Fall 
des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Donnerstag nachmittags von 14.00 h bis 18.00 h; Mittwoch 
geschlossen) zur Einsicht als „andere leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit“ frühzeitig aus.
Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an 
bauamt@vgdormitz.de, und bei Bedarf in Textform an die 
Verwaltungsgemeinschaft Dormitz, Sebalder Straße 12, 91077 
Dormitz oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungs- und Grünordnungs-
plan „Hofäcker“ unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde 
den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Entwurfes des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes „Hofäcker“ „ nicht von Bedeutung ist.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter  
https://www.vgdormitz.de/bauleitplaene-in-aufstellung/ ein-
gestellt. Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind 
auch über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grund-
verordnung (DGSVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Gemeinde Kleinsendelbach

Bekanntmachung Allgemeinverfügung 
Umbenennung der Straße  
Pfarrer-Rudorfer-Weg in Gänsäcker

BEKANNTMACHUNG ZUR
Allgemeinverfügung der Gemeinde Kleinsendelbach zur 

Umbenennung der Straße „Pfarrer-Rudorfer-Weg“  
in „Gänsäcker“

Gemäß Art 52 BayStrWG, in Verbindung mit § 35 Satz 2 Alt. 
2 BayVwVfG hat der Gemeinderat Kleinsendelbach, die 
Umbenennung von folgendem Straßennamen beschlossen:
1. Die Straße auf den Fl.-Nr. 72/27 und 4574/7 Gemarkung 

Kleinsendelbach mit dem bisherigen Straßennamen 
„Pfarrer-Rudorfer-Weg“ wird umbenannt hin zu dem neuen 
Straßennamen „Gänsäcker“.

2. Die verfügte Änderung tritt zum 1. Februar 2026 in Kraft.
3. Der Beschluss des Gemeinderates kann im Zeitraum vom 

31.10.2025 bis einschließlich 12.12.2025 zu den Sprech-
zeiten der Verwaltung im Rathaus Dormitz, Sebalder 
Straße 12, 91077 Dormitz eingesehen werden.

Begründung:
Die Straße wurde nach der Bauleitplanung Gansäcker als 
Erschließungsstraße für das Baugebiet Gänsäcker 1993 
errichtet. Mit Beschluss vom 26.10.1993 hat der Gemeinde-
rat beschlossen die Straße mit dem Namen „Pfarrer-Rudorfer-
Weg“ zu widmen. Erwägungsgründe für die damalige Namens-
gebung sind dem damaligen Beschluss nicht zu entnehmen.
Die Entscheidung ob, wann und wie eine Gemeindestraße 
umbenannt werden soll, ist eine Selbstverwaltungsangelegen-
heit (vgl. Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG,), bei deren Wahrnehmung der 
Gemeinde eine weitgehende Gestaltungsfreiheit zukommt, die 
lediglich durch den Zweck der Aufgabenzuweisung und durch 
die aus dem Rechtsstaatsprinzip sowie besonderen gesetz-
lichen Bestimmungen folgenden Grenzen jeder Verwaltungs-
tätigkeit beschränkt wird. Zweck der Straßenbenennung ist 
es in erster Linie, im Verkehr der Bürger untereinander und 
zwischen Bürgern und Behörden das Auffinden von Wohn-
gebäuden, Betrieben, öffentlichen Einrichtungen und Amts-
gebäuden zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Neben dieser im 
Vordergrund stehenden Ordnungs- und Erschließungsfunktion 
von Straßennamen können auch die Pflege örtlicher Tradition 
und die Ehrung verdienter Bürger oder anderer Personen 
legitime Zwecke einer Straßenbenennung sein. 
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Ihre Unterstützung zählt. Wenn Sie zum Erhalt dieses 
besonderen Instruments beitragen möchten, freuen wir uns 
über Ihre Spende:
Spendenkonto: Katholischen Kirchenstiftung Dormitz bei 
der Sparkasse Forchheim, Kennwort: Orgel
IBAN: DE66 7635 1040 0020 9429 18  
Verwendungszweck: Orgel
Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Verbundenheit - und Ihre 
Unterstützung!
Karin Heuchemer, Kirchenpflegerin
im Namen der Kirchenverwaltung Dormitz

Vereine und Verbände

Tennisclub Dormitz e.V.
Fußball trifft Tennis:  
Schnuppertraining beim TC Dormitz

Trotz regnerischem Wetter wagten sich neun 
sportbegeisterte Mitglieder des FC Dormitz auf 
ungewohntes Terrain: den Tennisplatz des TC 
Dormitz. Unter der Anleitung von Trainer 
Jochen erhielten die Teilnehmer eine Ein-
führung in die Grundschläge des Tennissports 

– von Vorhand bis zum Aufschlag war alles dabei.
Die Stimmung war trotz Regen ausgelassen. Mit viel 
Engagement und Neugier probierten die Fußballerinnen und 
Fußballer die neue Sportart aus und zeigten, dass Ballgefühl 
auch mit Schläger funktioniert.
Ein gelungener Perspektivwechsel – und vielleicht nicht das 
letzte Mal, dass Fußballschuhe gegen Tennisschuhe getauscht 
wurden.
Wollt ihr auch mal Tennis ausprobieren? Dann findet ihr mehr 
Informationen auf der Homepage www.tc-dormitz.de oder 
schreibt uns unter TCDormitz@posteo.de.

Jugend- und Trachtenkapelle 
Neunkirchen am Brand e.V.
Jahreshauptversammlung
Herzliche Einladung an alle Mitglieder der Jugend- und 
Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand e.V. zur Mitgliederver-
sammlung am Freitag, 21. November, Beginn: 19 Uhr, Aula 
der Grundschule am Deerlijker Platz.
Tagesordnung:
Begrüßung
Totenehrung
1. Feststellung der Stimmliste
2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 

2024

Schulnachrichten

Fachoberschule „Fränkische Schweiz“ 
Info-Abend zum Übertritt
Die Fachoberschule „Fränkische Schweiz“ in Eggolsheim lädt 
am Mittwoch, 12. November, um 19 Uhr zu einem Informations-
abend zum Übertritt an die Fachoberschule ein. Die Schulleitung 
stellt die vier Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Gestaltung, 
Gesundheit und Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie 
vor und zeigt beruflich orientierte Wege zur Hochschulreife auf. 
Die Fachoberschule ist eine zeitgemäße, Praxis und Theorie 
verbindende Schulform, um in zwei Jahren zur Fachhochschul-
reife zu gelangen, um zu studieren oder seine Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt wirksam zu verbessern. Die private Fach-
oberschule „Fränkische Schweiz“ folgt als staatlich anerkannte 
Fachoberschule in allen Bedingungen und Vorgaben denen von 
staatlichen oder kommunalen Fachoberschulen.
Nähere Informationen zur FOS „Fränkische Schweiz“ und über 
die Ausbildungsrichtungen erhalten Sie unter www.arche-twi.
com/fachabitur/

Kirchliche Nachrichten

Restaurierung der Dormitzer Orgel
Einblick in ein besonderes Projekt
Die Dormitzer Orgel von 1836 - ein klangliches Juwel 
und seltenes Zeugnis fränkischer Orgelbaukunst - wurde 
Ende August 2025 ausgebaut und befindet sich nun zur 
Restaurierung und teilweisen Rekonstruktion in der Werkstatt 
von Orgelbaumeister Andreas Hemmerlein (Cadolzburg).
Sie zählt zu den wenigen vollständig erhaltenen Denkmalorgeln 
ihres Erbauers August I. Bittner und bewahrt eine nahezu 
originale Disposition und Pfeifenstruktur.
Erfahren Sie mehr über dieses einzigartige Instrument und 
die geplante Wiederherstellung seines ursprünglichen Klangs 
und Erscheinungsbildes im Rahmen unseres Kirchencafés 
am Sonntag, 23. November, um 10 Uhr im Pfarrheim Dormitz 
(hinter der Kirche, Erdgeschoss).
Orgelbaumeister Andreas Hemmerlein gibt einen anschau-
lichen Einblick in die Besonderheiten des Instruments sowie die 
geplanten Schritte zur Restaurierung und Wiederherstellung des 
originalen Klangbildes. Im Anschluss besteht Gelegenheit für 
Fragen und Austausch. Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein!
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Freitag, 14. November, um 19 Uhr im Gasthof Fränkische 
Schweiz, Gößweinstein
Info und Anmeldung unter
https://www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=27028675

Agrarinformationsveranstaltung zu den Themen:
- Neues und Wichtiges für das aktuelle Anbau- und Antragsjahr 
2026
- Düngeverordnung (DÜV), Rote Gebiete und Pflanzenschutz
Referenten: BBV Fachberater Julia Haberberger und Sebastian 
Hümmer
Teilnehmergebühr 3 Euro pro Person (werden bar vor Ort 
erhoben)
Keine Anmeldung erforderlich - wir freuen uns auf Ihr Kommen!
- Dienstag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr, Gasthof Schüpferling, 
Schlaifhausen 30, 91369 Wiesenthau - Schlaifhausen und am
- Dienstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr, Golfpension Messing-
schlager, Kanndorf 8, 91320 Ebermannstadt - Kanndorf
Weitere Info unter
https://www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=27028772

Senioren Forchheim
Nikolaustreffen Senioren Forchheim am Freitag, 5. Dezember, 
um 11/11.30 Uhr im Gasthaus Schüpferling in Schlaifhausen 
(Schlaifhausen 30, 91369 Wiesenthau – Schlaifhausen). 
gemeinsames Mittagessen und gemütliches Beisammen-
sein bei Kaffee und Kuchen. Es ist keine Anmeldung nötig. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen Ihre Seniorenbeauftragten 
Margarete Alt und Barbar Otzmann

Reisen - Fahrten
Flugreise nach Ägypten – Kairo und Nilkreuzfahrt
Rundreise durch das Land der Pharaonen vom Sonntag,  
1., bis Sonntag, 15. Februar 2026, Reiseleitung: Werner 
Nützel, BBV Geschäftsführer Bamberg-Forchheim
Programm mit Anmeldeformular unter
https://www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/forch-
heim/aegypten-37962
Ansprechpartner BBV Geschäftsstelle Bamberg 
Tel. 0951-96517130

Gesundheitswoche Bad Füssing
von Samstag, 21., bis Samstag, 28. März, Programm und 
Anmeldung gibt es ab circa Mitte November 2025 in der BBV 
Geschäftsstelle Forchheim oder unter 
https://www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/
forchheim

Caritas informiert
Hilfe Pubertät!
„Hilfe, Pubertät!“ - ist für Eltern mit Kindern (12-18 
Jahre). Wie kann es gelingen, diese spannende 
und herausfordernde Zeit besser zu meistern? 

Der Kurs möchte Eltern an drei Abenden dabei unterstützen. 
Er findet statt an den Dienstagen, 10., und 24. Februar, sowie 
am 10. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Caritas-Gebäude, 
Birkenfelderstraße 15, in Forchheim.
Unkostenbeitrag
15 Euro pro Person, 20 Euro pro Paar

3. Bericht
a. des 1. Vorsitzenden
b. des Geschäftsführers
c. der Schriftführerin
d. des Musikalischen Leiters
e. der Jugendreferentin
f. des Kassiers
g. der Kassenrevisoren
h. der Jugendleiter
i. des Aktivensprechers
j. der Trachtenwarte
k. des Zeugwartes
l. des Organisationsleiters

4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Anträge
6. Nachwahl des zweiten Geschäftsführers aufgrund Satzungs-

änderung
7. Abstimmung über das Jubiläum 2028
8. Verschiedenes

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat das Recht, Anträge und 
Vorschläge einzubringen, über die bei der Mitgliederver-
sammlung beraten und abgestimmt wird. Die Anträge und Vor-
schläge müssen mindestens eine Woche vor der Versammlung 
dem 1. Vorsitzenden Joshua Bürzle schriftlich vorgelegt 
werden.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!
Die Vorstandschaft der Jugend- und Trachtenkapelle
Neunkirchen am Brand e.V.

FC Bayern Fanclub 
Schwabachtal

Einladung zur Weihnachtsfeier 2025
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am Freitag, 21. 
November, ab 18 Uhr im Gasthaus Bürgerstuben in Neun-
kirchen am Brand (Sudetenstraße 3) statt. Eingeladen sind alle 
Mitglieder mit Familie bzw. Partner. Zum Essen wird wieder 
eine reichhaltige Auswahl auf Euch warten. Wer vegetarisch 
essen möchte, müsste dies bitte bei der Anmeldung mit ver-
merken. Wir hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen und freuen 
uns auf einen schönen Abend.
Anmeldung bitte bis spätesten Freitag, 7. November, per E-Mail 
an info@fcbayern-fanclub-schwabachtal.de
Aktuelle Informationen auch unter
Facebook - FC Bayern Fanclub Schwabachtal
Die Vorstandschaft freut sich darauf, das Jahr gemeinsam 
mit Euch ausklingen zu lassen, bevor wir die Woche darauf 
gemeinsam nach München zum Spiel gegen den FC St. Pauli 
fahren.
Rot weiße Grüße

Bayerischer Bauernverband
Termine und Freizeitangebote
Veranstaltungen des BBV Bildungswerkes im Bezirk Ober-
franken sind grundsätzlich für jedermann zugänglich. Auch 
Nichtlandwirte und Privatpersonen sind willkommen!
Alle Termine finden Sie auch auf der Homepage unter  
www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/forchheim

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenver-
fügung, Testament – Themen für Jung und Alt
Niemand denkt gerne an Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder 
den eigenen Tod. Dennoch ist es sinnvoll, rechtzeitig Vorsorge 
zu treffen – sowohl für medizinische Entscheidungen im Ernst-
fall als auch für die eigene Vermögensnachfolge.
Referentin: Kerstin Nestrojil, BBV Fachberaterin, Juristin
Teilnehmergebühr: 3 Euro pro Person (werden bar vor Ort 
erhoben)

Geschäftsanzeigen online aufgeben

anzeigen.wittich.de
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Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!
Fragen zur Ernährung, zum Beispiel Übergang von Brei auf 
feste Nahrung, gesunde Ernährung, Snacks für unterwegs und 
vieles mehr können Sie jederzeit mit Frau Höfner besprechen.
Zielgruppe
Eltern mit Kindern ab 5 Monaten bis 3 Jahren sowie Großeltern, 
Erzieher/Innen und Betreuungspersonen. Kinderbetreuung wird 
bei Bedarf gestellt.
Der Kurs ist kostenlos!
Anmeldung
KoKi-Netzwerk frühe Kindheit
Karin Kohlmann, Tel. 09191-862372, E-Mail koki@lra-fo.de
Kerstin Grötsch 09191-862371

Landkreis Forchheim
Termine der Wirtschaftsförderung
Beratungen zur Existenzgründung, -sicherung und -nachfolge
Die nächsten kostenfreien Beratungen zur Existenzgründung,- 
sicherung und Nachfolge in Kooperation mit den Wirtschafts-
experten der Aktivsenioren Bayern e. V. finden am Dienstag, 
4. November, von 9 bis 15.15 Uhr im Landratsamt Forchheim, 
Dienststelle Ebermannstadt, Oberes Tor 1, in Ebermannstadt 
und am Dienstag, 25. November, von 9 Uhr bis 15.15 Uhr 
im Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, in Forchheim 
statt. Es ist eine vorherige Anmeldung erforderlich bei der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises Forchheim unter Tel. 09191-
86021 oder per E-Mail an wifoe@lra-fo.de

Consumenta 2025
Der Landkreis Forchheim ist von Samstag, 1., bis Sonntag,  
9. November, auf der Verbrauchermesse Consumenta. Messe-
zentrum 1, in Nürnberg, Halle 4A / Stand OR8. Sie finden uns 
am Gemeinschaftsstand der Metropolregion Nürnberg mit 
Original Regional.

WiR. – Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim
Smart Factory live erleben - Praxisbesuch bei Siemens 
Amberg
(Busexkursion ab Forchheim und Hallstadt)
Gewinnen Sie am Dienstag, 4. November, von 8 bis 16.30 Uhr 
Live-Einblicke in die digitale Transformation. Besuchen Sie mit 
uns das Visitorcenter THE IMPULSE sowie das Elektronik- und 
Gerätewerk (EWA & GWA) von Siemens in Amberg. Erleben Sie 
hautnah, wie Digitalisierung, Automatisierung und KI bereits 
heute Produktionsprozesse prägen – und welche Chancen sich 
daraus für KMUs der Automobilbranche ergeben.
Anmeldung und weitere Informationen unter
https://wir-bafo.de/event/smart-factory

Einladung Hospizbegleitung-Kurs 2026
Der Hospizverein für den Landkreis Forchheim e. V. lädt herz-
lich ein zur Qualifizierung zum / zur ehrenamtlichen Hospiz-
begleiter/in. Informationsabende finden am Mittwoch, 
19. November, um 19 Uhr im Büro des Hospizvereins, 
Birkenfelderstraße 27, in Forchheim und am Mittwoch, 3. 
Dezember, um 19 Uhr im Café Bellini (im Erdgeschoss des 
Seniorenzentrums Fränkische Schweiz der Diakonie) Bahnhof-
straße 14, in Ebermannstadt statt.
Kursbeginn: Samstag, 17. Januar 2026
Ort: Kompetenzzentrum Forchheim, 
Sattlertorstraße 48b, in Forchheim
Für nähere Informationen und Anmeldung wenden Sie sich 
bitte an das Hospizbüro unter Tel. 09191-702626.

„FO:kus – Offizieller Veranstaltungskalender 
für das Forchheimer Land und die Fränkische 
Schweiz“
Die neue Ausgabe des „FO:kus – Offizieller Veranstaltungs-
kalender für das Forchheimer Land und die Fränkische 
Schweiz“ für das 4. Quartal 2025 ist erschienen und liegt ab 
sofort bei Ihrer Gemeindeverwaltung und dem Landratsamt 

Seniorenakademie Bayern
Seminar Gemeinschaft mitgestalten  
als Seniorenbeauftragte/r vor Ort – aber wie!?
In diesem Seminar am Dienstag, 25. November, von 9.30 bis 13 
Uhr im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt, 
Franz-Dörrzapf-Straße 10 in Ebermannstadt, werden die möglichen 
Aktivitäten von Seniorenbeauftragten behandelt. Hierdurch ent-
wickeln die Teilnehmenden ein tiefes Verständnis für ihre eventuell 
zukünftigen Themen. Die Seniorenakademie Bayern möchte einer-
seits bereits engagierte Seniorenbeauftragte ansprechen. Anderer-
seits bereitet es gleichzeitig Freude, interessierte Bürgerinnen und 
Bürger, die sich über die Möglichkeiten eines ehrenamtlichen 
Engagements in diesem Wirkungskreis informieren möchten, 
begrüßen zu dürfen. Der Referent geht im Seminar darauf ein, wie 
der rechtliche und organisatorische Rahmen des Engagements 
bei Ihnen in der Gemeinde aussehen kann.
Inhalte
•	 Warum ein ehrenamtliches Engagement für Seniorinnen 

und Senioren in meiner Kommune vor Ort?
•	 Welche Aufgaben übernehmen Seniorenbeauftragte?
•	 Rechtliche Themen (Datenschutz, Versicherungsschutz)
Das Seminar ist für Sie kostenfrei. Diese Veranstaltung wird in 
Kooperation mit dem Landratsamt Forchheim durchgeführt. 
Referent ist Erwin Siebert (ltd. Angestellter in der Bundes-
agentur für Arbeit i. R., Coach und Supervisor)
Anmeldungen:
Gerne telefonisch unter 089-44108-563 oder -586
per Mail an seniorenakademie-bayern@die-gfi.de
Die Seniorenakademie Bayern wird aus Mitteln des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales finanziert.

Fachstelle für Demenz und Pflege 
Oberfranken Kostenfreier Online-Vortrag

Die Fachstelle für Demenz und Pflege Ober-
franken lädt ein zum kostenfreien Online-Vor-
trag zu Demenzerkrankungen bei Menschen 

mit kognitiven Einschränkungen.
Dieser findet statt am Mittwoch, 3. Dezember, von 16 bis 18 
Uhr per Microsoft Teams. Referieren werden Felicia Wunder 
von HALMA e.V. und Kathrin Wüst, Leitung der Fachstelle für 
Demenz und Pflege Unterfranken.
Die Zahl älterer Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
nimmt zu. Damit rückt auch das Thema Demenz in dieser 
Personengruppe stärker in den Fokus. Doch wie lässt sich 
eine Demenz bei bereits bestehenden kognitiven Beein-
trächtigungen erkennen? Welche Unterschiede bestehen zu 
Menschen mit Demenz ohne solche Einschränkungen – und 
wo gibt es Gemeinsamkeiten? Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem oft schwer einzuordnenden herausfordernden Verhalten, 
das sowohl Symptom als auch Ausdruck von Überforderung 
oder Missverständnissen sein kann.
Zugleich gehen die Referentinnen der Frage nach, welchen 
Einfluss die Umweltgestaltung auf das Wohlbefinden und Ver-
halten von Betroffenen haben kann. Wie kann eine Umgebung 
gestaltet werden, die Sicherheit, Orientierung und Lebensquali-
tät bietet – trotz zunehmender Einschränkungen?
Angehörige von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, 
in der Behindertenhilfe tätige Personen und alle Interessierten 
können sich anmelden unter www.eveeno.com/
behinderungunddemenz, per E-Mail an info@demenz-
pflege-oberfranken.de oder telefonisch unter 0951-85512.

KoKi Frisch kochen für Kids 
Ernährungskurs
Gemeinsam werden am Mittwoch, 12. November, von 9 bis 
11.30 Uhr im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus Forch-
heim, Paul-Keller-Straße 17, Gerichte mit saisonalen, regionalen 
und frischen Lebensmitteln für Kinder ab fünf Monaten, Klein-
kinder und Erwachsene unter Anleitung der Ernährungsbe-
raterin Petra Höfner gekocht und anschließend gegessen.
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Gestalten oder zum Spiel anregen. Zudem finden regel-
mäßig Ausflüge in der Region statt. In Ebermannstadt ist die 
INSEL ebenfalls vertreten. Eine detaillierte Übersicht über die 
Angebote erhalten Sie gerne vor Ort, per Telefon oder auf der 
Website der INSEL unter www.skf-bamberg.de. Sie erreichen 
die INSEL unter Tel. 09191-7362960 oder per E-Mail an 
insel@skf-bamberg.de

Suchtberatungsstelle des SkF e.V. Bamberg
Beratung für Menschen mit Suchtproblemen. Wir bieten 
Beratung und Hilfestellung für suchtgefährdete und sucht-
kranke Menschen und deren Angehörige. Dabei kann es sich 
um eine stoffgebundene (z.B. Alkohol, Nikotin, Medikamente, 
illegale Drogen) oder eine stoffungebundene Abhängig-
keit (wie z.B. Essstörungen, Glückspiel, Kauf- oder Online-
sucht) handeln. Dreikirchenstr. 23, 91301 Forchheim, Tel.: 
09191/7362961 - Fax: 09191/73629620 e-Mail: suchtberatung.
fo@skf-bamberg.de Homepage: www.skf-bamberg.de

Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Volljährige Personen, die auf Grund einer geistigen, körper-
lichen oder psychischen Beeinträchtigung nicht mehr in der 
Lage sind ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln 
(§1814 ff BGB), können Unterstützung durch einen gesetz-
lichen Betreuer beantragen. Informationen über Betreuung 
oder Vorsorgevollmachten erteilen. Kantstr. 1, in Forchheim, 
Tel. 09191-3405050 oder 3405051, Fax: 09191-3405055 e-Mail: 
betreuungsverein@awo-forchheim.de 
Homepage: www.awo-forchheim.de

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe Forchheim
Wir begleiten alle von Abhängigkeit Betroffenen und deren 
Angehörige in eine zufriedene Abstinenz. Wir helfen mit, das 
Leben wieder mit Freude zu füllen und somit die Lebensqualität 
zu steigern. Tel. 09191-734772
Zusätzliche Hilfsangebote der AOK wie den „Familiencoach 
Depression“ als Onlinehilfe für Angehörige sowie das Online-
Selbsthilfeprogramm „Moodgym“ finden Sie auf der AOK-
Homepage unter https://www.aok.de

Krisendienst Oberfranken
Der Krisendienst bietet schnelle und wohnortnahe Hilfen für 
Menschen in psychischen Krisen und psychiatrischen Not-
lagen. Auch Angehörige und Freunde von Menschen in Krisen 
können sich beraten lassen. Sie erreichen den Krisendienst 
täglich von 0-24 Uhr unter Tel. 0800/655 3000 (kostenlos).
Eine Sammlung der regionalen Anlaufstellen finden Sie 
außerdem in der Broschüre „Psychosozialer Wegweiser“ 
unter https://gesundheit-forchheim.de/

Online-Vorträge zu verschiedenen 
Energiethemen
Der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes 
Forchheim lädt im November zu folgenden kostenfreien Online-
Vorträgen ein:
Donnerstag, 06. November, 19.30 Uhr (Online-Kurs Fo178G)
Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung (Heizung, 
Fenster, Dämmung)
Beim Vortrag erhalten Sie Informationen zu den jeweiligen 
Fördersätzen und zur Beantragung der Zuschüsse über die 
KfW-Heizungsförderung beim Austausch der Heizung bzw. zu 
den BAFA-Zuschüssen für energetische Maßnahmen an der 
Gebäudehülle und Optimierungsmaßnahmen am bestehenden 
Heizsystem.
Donnerstag, 13. November, 19.30 Uhr (Online-Kurs Fo178H)
Energetische Gebäudesanierung - Was, wann und wie?
Hier gibt es Informationen zur richtigen Vorgehensweise bei 
der Planung
energetischer Sanierungsmaßnahmen und den technischen 
Mindestanforderungen bzw. einzuhaltenden spezifischen 
Werten. Erfahren Sie worauf bei Fenstertausch und/oder 
Dämm-Maßnahmen zu achten ist und welche Leistungen der 
für die Förderung verpflichtend einzubindende Energieberater 
erbringen muss.

Forchheim, sowie bei zahlreichen weiteren Verteilstellen aus.
Nach dem redaktionellen Teil mit dem Titelthema – Weihnachts-
märkte– und vielen interessanten Veranstaltungs- und Freizeit-
tipps (Konzerte, Theater, Kabarett, Märkte und Feste) schließt 
sich der Kalender mit Ausstellungen und Führungen, der 
Dauerkalender sowie der FO:kus Junior – der Veranstaltungs-
kalender für Kinder - an. Anschließend folgt der allgemeine 
Terminteil mit vielfältigen, reizvollen und lohnenswerten Ver-
anstaltungen im Landkreis Forchheim und der gesamten 
Fränkischen Schweiz.
Alle Termine – über 2.000 Veranstaltungen - finden Sie auch 
online unter www.forchheimer-kulturservice.de

Gemeinsam für mentale Gesundheit
Großartiger Veranstaltungsabend zur Woche der seelischen 
Gesundheit am Herder-Gymnasium
Die Gesundheitsregionplus des Landkreises Forchheim, die 
AOK-Direktion Bamberg und das Gesundheitsamt Forchheim 
gestalteten gemeinsam mit Vertretern der Psychosozialen 
Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Forchheim anlässlich zur Woche 
der seelischen Gesundheit einen besonderen Veranstaltungs-
abend.
Dipl. Psychologin Julia Reifenrath und Skisprunglegende Sven 
Hannawald rückten die Themen der mentalen Gesundheit, 
Resilienz und Strategien zur Stressbewältigung in den Fokus. 
Unter dem Motto „Lass Zuversicht wachsen – Psychisch stark 
in die Zukunft“ der diesjährigen Aktionswoche bot die Ver-
anstaltung Raum für Information, Austausch und praktische 
Impulse. Während der restlos ausgebuchten Veranstaltung gab 
es Gänsehautmomente!
Nach einleitenden Worten, der ausgezeichneten Moderation 
durch Dr. Judith Brenneis sowie den Grußworten des Schirm-
herrn Landrat Dr. Hermann Ulm und dem Direktor der AOK-
Direktion Bamberg folgte der Vortrag von Julia Reifenrath mit 
dem Titel „Mentale Gesundheit bei Frauen – Von Achtsam-
keit bis Mental Load“. Sie erläuterte, wie Mental Load zu einer 
psychischen Schieflage führen kann und zeigte dem Publikum 
anhand von kurzen Achtsamkeitsübungen, wie man sich allein 
durch die Kraft der Gedanken in eine körperliche Entspannung 
versetzen kann. Sie gab darüber hinaus hilfreiche Praxistipps 
zum Erhalt der ganzheitlichen Gesundheit im Alltag.
Anschließend wurde anhand des Dokumentarfilms „Seelenstark 
– Sven Hannawalds Sprung zurück ins Leben“ die Lebens- und 
Leidensgeschichte des historischen Siegers der Vierschanzen-
tournee von 2001/2002 und die Rückkehr in ein gesundes 
Leben aufgezeigt.
Es folgte ein eindrucksvolles und tiefgründiges Interview mit 
Sven Hannawald, in dem die einzelnen Punkte mit Leben gefüllt 
und für das Publikum nachvollziehbar gemacht wurden. Im 
Zuge dessen ermutigte er die Anwesenden über psychische 
Probleme offen zu sprechen und sich rechtzeitig Hilfe zu holen. 
Im Anschluss fand ein ausführliches Meet and Greet mit Sven 
Hannawald statt.
Landrat Dr. Hermann Ulm sowie die weiteren Kooperations-
partner ziehen positive Bilanz:
Die Veranstaltung hat dazu beigetragen das Bewusstsein für 
mentale Gesundheit zu stärken und konkrete Hilfsangebote 
sichtbarer zu machen. Denn psychische Gesundheit betrifft 
uns alle!
Im Landkreis Forchheim finden sich viele niederschwellige, 
kostenfreie und anonyme Angebote. Während der gesamten 
Veranstaltung waren Vertreter der PSAG Forchheim in Form 
folgender wichtiger regionaler Anlaufstellen mit Ansprech-
personen und Infomaterial vor Ort.

INSEL (Beratungsstelle und Begegnungsstätte) des SkF 
e.V. Bamberg
Die INSEL (Sozialpsychiatrischer Dienst des SkF e. V. 
Bamberg) in Forchheim ist ein Angebot für Menschen mit 
seelischen Belastungen und in psychischen Notlagen sowie 
deren Angehörige und Freunde. Die INSEL-Beratungsstelle 
(Dreikirchenstr. 23) bietet Beratungsgespräche für Betroffene 
und Angehörige an - zeitnah, anonym und kostenlos. In der 
INSEL-Begegnungsstätte (Bamberger Str. 21) gibt es neben 
einem offenen Treff verschiedene Gesprächsrunden sowie 
diverse Gruppenangebote, die zur Bewegung, zum kreativen 
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Sachkunde-Fortbildungen im Pflanzenschutz
Das Landratsamt Forchheim bietet auch in diesem Jahr wieder 
Sachkunde- Fortbildungen im Pflanzenschutz an. Die Kurse 
finden am Mittwoch, 12., und Freitag, 28. November, in der 
Zeit von 14 bis 18 Uhr statt.
Beide Kurstermine können in Präsenz (am 
Obstinforamtionszentrum Fränkische Schweiz) oder online 
besucht werden. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Forch-
heim und ist bis zwei Werktage vor Kursbeginn möglich auf der 
VHS-Seite in der Suchleiste unter „Sachkunde“.

Donnerstag, 20. November, 19.30 Uhr (Online-Kurs Fo178i)
Besondere Heiztechniken - neue spezielle Heizsysteme
Im Rahmen des Vortrags werden u.a. Split-Klimageräte zum 
Kühlen und Heizen, PVT Kollektoren für Wärme und Strom, 
Eisspeicherheizsysteme, Infrarotheizung und Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen und deren Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. 
Außerdem werden die Voraussetzungen für einen sinnvollen 
Einsatz, Chancen und Grenzen der jeweiligen Technologien 
erörtert.
Donnerstag, 27. November, 19.30 Uhr (Online-Kurs Fo178J)
Batteriespeicher und PV-Aufdachanlagen für Privathaushalte - 
Was ist zu beachten?
Dieser Online-Vortrag informiert über den Betrieb von 
Photovoltaikanlagen und den Einsatz verschiedener Strom-
speichertechniken. Es werden wichtige Hinweise zur Einholung 
von Angeboten, der richtigen Dimensionierung der Anlagen 
für eine entsprechende Wirtschaftlichkeit gegeben sowie auf 
aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen durch das Solar-
spitzengesetz eingegangen.
Die Vorträge finden nur Online an den genannten Terminen 
statt; die Teilnahme ist kostenfrei. Für die Teilnahme an den 
Veranstaltungen ist eine rechtzeitige Anmeldung über www.
vhs-forchheim.de erforderlich, damit wir den Interessierten die 
Zugangsdaten zum Online-Vortrag per E-Mail in der Regel am 
Vortragstag zuschicken können. Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich eingeladen, dieses Angebot zu nutzen, um sich 
bequem von zu Hause online über Energiesysteme, aktuelle 
Techniken und Fördermöglichkeiten zu informieren.
Weitere Informationen zu den Vorträgen finden Sie im 
Programm-Flyer, der unter anderem im Landratsamt, bei den 
Gemeinden im Landkreis Forchheim ausliegt sowie unter www.
Lra-fo.de/klima zu finden ist.

Kuratorium zur Förderung von Kunst und 
Kultur im Forchheim Land e.V. Cäcilienmesse
Konzert für Soli, Chor und Orchester
Der besondere Höhepunkt zum Abschluss der diesjährigen 
Veranstaltungsreihe des Kuratoriums zur Förderung von 
Kunst und Kultur im Forchheimer Land e.V. ist das Konzert 
„Cäcilienmesse“. In Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt 
Forchheim und der Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis 
Forchheim kommen die renommierte Konzertwerke „Ode for 
St. Cecilia`s Day“ von Georg Friedrich Händel und Antonio 
Vivaldis „Gloria“ in der Besetzung Soli, Chor und Orchester am 
Samstag, 22. November, um 18Uhr in der Stadtpfarrkirche St. 
Martin Forchheim zur Aufführung.
Ode for St. Cecilia s Day, HWV 76 - Georg Friedrich Händel 
(1685-1759) schrieb diese Kantate im September 1739 nach 
einem Gedicht des Engländers John Dryden (1631-1700). Der 
Titel bezieht sich auf die heilige
Cäcilia, eine frühchristliche Jungfrau und Märtyrerin, die als 
Schutzpatronin der Musik gilt. Ihr Gedenktag am 22. November 
wurde im 15. und 18. Jahrhundert ebenfalls als „Feiertag 
der Musik“ mit Konzerten, Gottesdiensten und eigens dafür 
komponierten Werken begangen.
Vivaldis Gloria RV 589 ist eine bekannte Barock-Kantate 
für Chor und Orchester, die zwischen 1713 und 1717 für die 
Mädchen des Waisenhauses Ospedale della Pietà in Venedig 
entstand. Das Werk vertont den lateinischen Lobpreis Gloria 
in excelsis Deo und zeichnet sich durch einen sonnigen, ein-
gängigen Charakter aus, typisch für Vivaldis Stil. Es gliedert 
sich in zwölf abwechslungsreiche Abschnitte und verwendet 
Streicher, Orgel und Blasinstrumente wie Trompete und Oboe.
Die Mitwirkenden sind die Solisten Franziska Bobe (Sopran), 
Michaela Kögel (Sopran), Karin Steer (Alt), Rainer Bittermann 
(Tenor) sowie das Orchester „Neue Nürnberger Ratsmusik“ und 
die Große Kantorei St. Johannis Forchheim. Die musikalische 
Gesamtleitung hat die Dekanatskantorin Stephanie Spörl.
Karten zu 22/20/11 Euro sind im Vorverkauf beim Kulturamt 
des Landkreises Forchheim, Tel. 09191-861045, sowie an der 
Tageskasse ab 17 Uhr erhältlich. Online - Tickets sind erhält-
lich unter https://kuratorium-forchheim.reservix.de; weitere 
Informationen erhalten Sie durch das Kulturamt des Land-
kreises Forchheim, Tel. 09191-861045 sowie unter 
www.forchheimer-kulturservice.de
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Zu verkaufen: 4 Sommerreifen

Michelin Primacy 195/55R16 91H
XL, da Wechsel auf Ganzjahresrei-
fen. Wechsel erfolgte durch Fach-
firma! Zustand 1a! Laufleistung
850km von Neuwagen. Produkti-
onsdatum KW 42/2024. Privatver-
kauf, daher keinerlei Gewährleis-
tung o. Garantie. 200€ VB. Tel.
09194/796772 ab 18 Uhr

Suche Streuobstwiese / Wiese

zu kaufen. Tel. 09191 67713

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 
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Wenn Liebe bleibt, ist 
niemand wirklich gegangen.

Die bewegende Fortsetzung von 
Manuela Lewentz Erfolgsbuch 
Opas Seele bleibt. JETZT IM HANDEL!
Tauchen Sie erneut ein in die liebevolle Verbindung 
zwischen Anne und ihrem Opa – eine Beziehung, die 
selbst der Tod nicht trennen kann. Ein Buch voller 
Hoffnung, Erinnerungen und der Kraft, das Leben zu 
genießen.

Erhältlich online bei rz-forum.de 
sowie überall, wo es Bücher gibt.

14,90 Euro · ISBN 978-3-92-518053-8 
Auch als E-Book erhältlich.

manuela-lewentz.de

Unsere Experten aus Praxis und Klinik  
informieren Sie über den Verschleiß am Knie 
und Hüftgelenk, sowie die Anatomie der  
Gelenke und deren häufigste Erkrankungen.

Dabei erläutern die Experten die verschiede-
nen Verfahren der Therapiemöglichkeiten  
und gehen im Anschluss auf Fragen ein.

Ihre Mobilität ist unser Ziel.

Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz gGmbH 
Krankenhausstraße 10 ∙ 91301 Forchheim ∙ Telefon 09191 610-0  
info@klinikum-forchheim.de ∙ www.klinikum-forchheim.de

Behandlungsoptionen  
bei Hüft- und Knieproblemen

Herzliche Einladung zum kostenlosen Vortrag

Mittwoch,  
05.11.2025
19.00 Uhr, Raum U.101

Der Eintritt  
ist frei.  

Keine Anmeldung 
 erforderlich.

Weitere Termine:
▪	   04.02.2026
▪	   04.03.2026
▪	   01.04.2026

Foto: Adobe Stock / ddukang

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  
Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Susanne Emmert-Deuerlein
Tel.: 09191 723263
Fax: 09191 723230

s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Wir sind für Sie da...

& JÖRG SEIDEL TRIO

MEETS HARRY BELAFONTE

09.11.2025  
KULTURBODEN HALLSTADT
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16.11.2025  
KULTURBODEN HALLSTADT

14.11.2025  
KULTURBODEN HALLSTADT

Le 
Best 

Of
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22.11.2025  
KULTURBODEN HALLSTADT

07.11.2025  
KULTURBODEN HALLSTADT

15.11.2025  
KULTURBODEN HALLSTADT

12.11.2025  
KULTURBODEN HALLSTADT

                                                                    
                                            Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen   www.eventim.de   

21.11.2025  
KULTURBODEN HALLSTADT

VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS

TICKETHOTLINE: 0951/23837
WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

Macht Hoffnung.Macht Krach.

Viele haben das ganze Jahr nicht 
genug zu essen. Spenden Sie Saatgut. 
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung
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TICKETHOTLINE:0951/23837
WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

SEEBÜHNE
OPEN AIR 2026
BAD STAFFELSTEIN                   

13.06.   BEST OF AUSTROPOP 

14.06.   WILLY ASTOR % DAS EICH 

26.06.   I DOLCI SIGNORI

27.06.   VIVA VOCE

28.06.  MALTE MÜLLER & 

 SUZAN BAKER

10.07.  FANTASY

11.07.  INES PROCTER

06.08.  PIPPO POLLINA

07.08. CREEDENCE CLEARWATER 

 REVIEW

08.08.  MISS ALLIE

09.08.   KARAT

14.08.   QUEEN TRIBUTE SHOW

16.08.   DIE NACHT DER TENÖRE 

19.08.   BEST OF MUSICALS

21.08.   ABBA-NIGHT

23.08.   FEEL COLLINS

05.09.   FRANK-MARKUS  BARWASSER 

 ALS ERWIN PELZIG 

SEMMEL  CONCERTS  PRÄSENT IERT

SommEr

SEMMEL  CONCERTS  PRÄSENT IERT

DIE OPEN AIRS!

2026
26.06.2026  
SCHLOSSPLATZ COBURG

suec.de

TICKETHOTLINE:0951/23837
WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

OPEN AIR HIGHLIGHTS 
2026
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INKLUSIVLEISTUNGEN
·    Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Mombasa in der Economy Class

·  Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen im 
klimatisierten Reise- oder Minibus

·  7 Übern. im 4* Hotel Severin Sea Lodge
·  Halbpension-Plus (Frühstück, 
Snack, Abendessen)

•  Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“  
mit Reiner Meutsch

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
·  FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)
·  50 € Spende sind im Reisepreis inkludiert und 

kommen automatisch der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute

Begleiten Sie uns an den Bamburi Beach 
nahe Mombasa / Kenia! Die Severin Sea Lodge 
ist eine Oase der Entspannung inmitten eines 
Palmengartens am Indischen Ozean. Die Hafen-
stadt Mombasa ist nur zwölf Kilometer von der 
Hotelanlage entfernt. Erleben Sie optional die 
atemberaubende und vielfältige Tierwelt Afrikas 
bei einer Safariverlängerung. Der musikali-
sche Höhepunkt ist das Konzert unter Palmen 
„STARS UNTER AFRIKAS STERNEN“
zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP. Freuen Sie sich auf die TOP 
Stars des deutschen Schlagers: 
Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, 
Henning Krautmacher und Matze Knop.

E-Mail: reisen@fh-travel.de 
Veranstalter: FLY & HELP Travel, 
eine Marke der Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.699 €
im DZ vom 16.02.-24.02.2027 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frank-
furt  inkl. Flug, Halbpension-Plus 

und Konzert

Buchungscode:
LW27

Kenia Traumreise 2027
 mit FLY & HELP zum Konzert 

„Stars unter Afrikas Sternen“

www.schlagernacht-kenia.de
Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. 
Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)

Buchungsmöglichkeiten für 2027 als 
Grundreise1 o. mit Kurzsafari2,
Badeverlängerung3 o. Langsafari4:
16.2. – 24.2. (9-tägig,7 Nächte)1 ab 1.699 € p. P.
19.2. – 1.3. (11-tägig, 9 Nächte)2 ab 2.399 € p. P.
14.2. – 1.3. (16-tägig, 14 Nächte)3 ab 2.199 € p. P.
19.2. – 6.3. (16-tägig, 14 Nächte)4 ab 3.749 € p. P.

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Live-Show „Abenteuer 
Weltumrundung“

Ihre Event-Highlights vor Ort

Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Henning 
Krautmacher und Comedian Matze Knop

»Stars unter Afrikas Sternen« 

Ausführlicher Reiseverlauf! 

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -17/ -35
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -20 / -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion   
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung  -27 / -40
reklamation@wittich-forchheim.de   

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

Der Ferienpark am Plauer See.

FERIENPARK LENZ

www.ferienpark-lenz.de
Plauer Seeblick 43 | 17213 Malchow

Tel. 0152 08529030 | urlaub@ferienpark-lenz.de

• im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte
• rund 30 traumhafte Ferienhäuser für 2 bis 12 Personen
• alle Unterkünfte sind hochwertig gestaltet und ausgestattet

WEIHNACHTEN/SILVESTER 2025
Entspannen Sie zum Jahresende und fühlen Sie sich wie zu 
Hause. Buchen Sie jetzt und erleben ein ganz besonderes Fest!

URLAUBfür die ganze Familie
Fo
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S ZuwachsSparen
•  Anlage mit dem Durchschnittszins 2,13 % 
 p.a. für die Maximallaufzeit von 5 Jahren

•  2.500 € Mindestanlagebetrag

•  100.000 € Maximalanlagebetrag 

•  3 Monate Kündigungsfrist ab dem 33. Monat

•  Das Angebot ist kontingentiert  
 und zeitlich befristet

•  Stand: 24.10.2025 

Termin sichern unter 09191 88-0 oder  
sparkasse-forchheim.de/wunschtermin

S  Sparkasse 
 Forchheim

5. Jahr

3,25 % 
p.a. Zinsen

3. Jahr

1,85 % 
p.a. Zinsen

4. Jahr

2,00 % 
p.a. Zinsen

1. Jahr

1,75 % 
p.a. Zinsen

2. Jahr

1,80 % p.a. Zinsen ZinsHero 
gesichtet

SCAN
ME www.steinmetz-zenk.de, Pilatusring 14, 91353 Hausen, Tel: 09191 - 310 472

BESUCHEN SIE EINE DER GRÖSSTEN 
Grabmalausstellungen in Franken

SCAN

info@elektro-monstadt.de

bautenschutz katz

Feuchte Mauern?
Wasser im Keller? 
Schimmelpilz im Wohnraum?

· Mauertrockenlegung (Säge-, Chromstahl-, Injektionstechnik)

· Kellersanierung (auch ohne Aufgraben/Erdarbeiten)

· Wasser im Keller, Tiefgarage, Schacht
· Hausschwamm und Schimmelpilz
· Risse im Mauerwerk
· Baugrund verbessern / verfestigen

bautenschutz katz GmbH  
Tel. (0 91 22) 79 88-0

Ringstr. 51 · 91126 Rednitzhembach · www.bjk24.de

Für eine kostenfreie 

Ortsbesichtigung  

mit Angebot  

am besten gleich anrufen.

ERFAHRUNG

SA
CHVERSTAND

über

4400 Jahre

Mit Farbe besser werben.Mit Farbe besser werben.

Geschäftsanzeigen online aufgeben:  
anzeigen.wittich.de


